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Chronique générale

Eléments du système politique

Problèmes politiques fondamentaux

Image de la Suisse à l'étranger

Le sommet entre le président américain Joe Biden et le président russe Vladimir
Poutine a constitué l'épisode-phare ayant permis à la Suisse d'être sur le devant de la
scène médiatique internationale en 2021. Cet événement, qui s'est déroulé le 16 juin
dans un contexte géopolitique tendu, a été couvert de manière inédite par les médias
internationaux, indique le rapport de Présence Suisse sur l'image de la Suisse à
l'étranger en 2021. La photo du président de la Confédération Guy Parmelin accueillant
deux des chefs d'État les plus puissants du monde a fait le tour de la planète,
permettant au pays de mettre en avant le rôle de la Genève internationale, des bons
offices, de la neutralité et de la tradition d'État hôte de la Suisse. 
Si ce sommet a valu à la Confédération des commentaires positifs, la rupture des
négociations de l'accord-cadre avec l'Union européenne (UE) n'a pas été très bien
perçue, en particulier dans les pays voisins. Les relations entre la Suisse et l'UE ont ainsi
été l'autre thème marquant pour l'image de la Suisse à l'internationale en 2021. 
En outre, diverses votations populaires ont trouvé un écho hors du pays. Ce fut le cas
de l'initiative sur l'interdiction de se dissimuler le visage, acceptée en mars. Présence
Suisse indique que le résultat du vote a été «le plus souvent rapporté de manière
précise, objective et équilibrée». Cependant, la presse des pays islamiques, mais aussi
des pays voisins, a souvent qualifié le vote d'islamophobe, suivant les critiques de la
Haute-Commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme. À l'inverse,
l'adoption du mariage pour tous et toutes en septembre a donné l'image d'une
population suisse ouverte et progressiste. 
Au niveau sportif, la victoire de la Suisse sur son voisin français au championnat
d'Europe de football a fait les gros titres des médias étrangers, qui se sont étonnés des
explosions de joie inhabituelles dans les rues après la victoire. Les performances des
vététistes et des tenniswomen aux jeux olympiques de Tokyo ont également attiré
l'attention sur les athlètes suisses, contribuant à «rendre visibles des aspects rarement
associés à la Suisse, comme les performances sportives dans de multiples domaines et
l'expression publique des émotions», note Présence Suisse. 
Enfin, la pandémie de Covid-19 a moins retenu l'attention qu'en 2020, même si la
décision de ne pas fermer les domaines skiables, contrairement aux pays voisins, a
suscité des critiques. De manière générale, l'attention accordée à notre pays a été
moins importante que les années précédentes, notamment car le WEF ne s'est pas tenu
à Davos en raison de la pandémie. 

Au Nation Brand Index (NBI), qui renseigne sur la perception de 50 pays qu'ont les
citoyennes et citoyens d'autres pays, la Suisse occupe, comme en 2020, le septième
rang du classement, devançant par exemple les États-Unis et la Suède parmi les 60 pays
classés. Parmi les six dimensions évaluées par l'index, la Suisse se démarque
particulièrement en termes d'attractivité du pays et de qualité de vie ainsi que de
gouvernance. En effet, elle occupe la deuxième place sur ces critères. Par rapport à
l'année précédente, la dimension tourisme progresse. La Suisse semble
particulièrement attractive en raison des paysages qu'elle offre. Depuis le début de la
pandémie en 2020, l'enquête du NBI comprend également un volet sur la gestion de la
crise sanitaire. Il s'agit de recueillir la perception subjective des personnes interrogées
à travers le monde. Il en ressort que la Suisse est, avec le Canada, la Nouvelle-Zélande
et l'Allemagne, le pays qui a le mieux géré la pandémie de Covid-19. Le rapport relève
néanmoins qu'il faut prendre ces résultats avec des pincettes, étant donné que la
plupart des personnes interrogées n'avait que des connaissances superficielles des
mesures prises dans chaque pays. 1

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 31.12.2021
MATHIAS BUCHWALDER
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Ordre juridique

Droits fondamentaux

Das Vermummungsverbot war auch auf kantonaler Ebene ein Thema. Im Kanton Basel-
Stadt wurde eine von der Jungen SVP lancierte Initiative für ein kantonales
Vermummungsverbot vom Parlament für ungültig erklärt. Die Initiative wollte im
Übertretungsstrafrecht einen neuen Paragraphen verankern, nach dem das Verdecken
des Gesichtes ausserhalb bewilligungspflichtiger Versammlungen, Demonstrationen
und Menschenansammlungen bestraft werden sollte.
Mehr Erfolg hatte das Vermummungsverbot im Kanton Tessin. Am 23. September wurde
eine von Giorgio Ghiringhelli lancierte Volksinitiative, die nach dem Vorbild Frankreichs
und Belgiens die Vermummung im öffentlichen Raum verbieten wollte, von 65,4% der
Stimmbürger gutgeheissen. Die avisierte Zielgruppe waren Burka- und
Niqabträgerinnen, obwohl diese im Südkanton kaum anzutreffen sind. Ghiringhelli ging
es denn auch bewusst um die Prävention. Ob die neue Verfassungsbestimmung zur
Anwendung kommen wird, hängt von der ausstehenden Gewährleistung der
Kantonsverfassung durch die Bundesversammlung ab (vgl. Kapitel 1d). 2

INITIATIVE POPULAIRE
DATE: 23.09.2013
NADJA ACKERMANN

Am Tag nach der Annahme der Burka-Initiative im Tessin liess das Egerkinger Komitee,
welches einst erfolgreich die Minarett-Initiative lanciert hatte, verlauten, dass eine
ähnlich formulierte, nationale Volksinitiative zur Unterschriftensammlung bereitstünde.
Möglich also, dass das Anliegen nach dem Scheitern im Parlament den Weg über die
Volksrechte nehmen wird. 3

DÉBAT PUBLIC
DATE: 24.09.2013
NADJA ACKERMANN

Der Ständerat wollte kein nationales Vermummungsverbot. Mit 27 zu 3 Stimmen sprach
er sich klar gegen eine entsprechende Motion Fehr (svp, ZH; Mo. 11.3043) aus. Ein
generelles Vermummungsverbot würde einen Eingriff in die Polizeihoheit der Kantone
darstellen und daher eine Verfassungsänderung voraussetzen. Mit demselben Argument
lehnte die kleine Kammer auch eine Motion Föhn (svp, SZ; Mo. 13.3520) ab, welche
Vermummungen bei Demonstrationen und Kundgebungen künftig zwingend als
Straftatbestand ahnden wollte. Der Motionär begründete seinen Vorstoss damit, dass
die kantonalen Verbote nicht mit gebotener Härte durchgesetzt würden und daher ein
nationales Vermummungsverbot in das Strafgesetzbuch aufgenommen werden müsse. 4

MOTION
DATE: 02.12.2013
NADJA ACKERMANN

Sowohl die Gewährleistung der neuen Tessiner Kantonsverfassung, wodurch das
Gesichtsverhüllungsverbot von Bundesrat und Parlament als bundesrechtskonform
akzeptiert wurde, als auch das Urteil des EGMR vom Juli 2014, welches das Burkaverbot
in Frankreich offiziell als EMRK-konform einstufte, verhalfen der Burka-Kontroverse in
der Schweiz zu Aufwind. Anfang 2015 kündigte das Egerkinger Komitee um den
Solothurner SVP-Nationalrat Walter Wobmann, das seinerzeit die Minarett-Initiative aus
der Taufe gehoben hatte, denn auch an, auf nationaler Ebene eine Initiative für ein
Verhüllungsverbot nach Tessiner Vorbild einzureichen, und zwar parallel zu Wobmanns
parlamentarischer Initiative mit dem gleichen Anliegen. Obwohl die SPK-NR das
Anliegen im April 2015 mit knapper Mehrheit unterstützt hatte, glaubte der Initiant nicht
an den Erfolg über den parlamentarischen Weg. Deshalb und nicht zuletzt auch aus
wahltaktischen Gründen – im Hinblick auf die bevorstehenden eidgenössischen Wahlen
im Oktober 2015 erhoffte sich die SVP einen positiven Effekt von der Initiative, wie der
Walliser SVP-Nationalrat Oskar Freysinger unumwunden zugab – trat das Egerkinger
Komitee am 29. September 2015 vor die Medien, um die endgültige Lancierung der
Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot» bekanntzumachen. Der Initiativtext sei bei
der Bundeskanzlei eingereicht worden und so bald als möglich wolle man mit der
Unterschriftensammlung beginnen, liess das Komitee, dem neben Walter Wobmann
weitere SVP-Exponentinnen und -Exponenten sowie Mitglieder der EDU, der Lega und
der Schweizer Demokraten angehörten, in der Presse verlauten. Inhalt des
Initiativtextes war erstens das Verbot, sein Gesicht im öffentlichen Raum oder an
öffentlich zugänglichen Orten (ausgenommen Sakralstätten) zu verhüllen oder zu
verbergen, sowie zweitens das Verbot, eine Person zu zwingen, ihr Gesicht aufgrund
ihres Geschlechts zu verhüllen. Ausnahmen sollten aus gesundheitlichen,
sicherheitsrelevanten und klimatischen Gründen sowie aus Gründen des einheimischen
Brauchtums gestattet sein, um etwa Mundschutzmasken für Pflegepersonal,
Motorradhelme, Kälteschutz beim Wintersport oder Fasnachtsmasken nicht unter
Strafe zu stellen. In den Augen der Gegnerinnen und Gegner sollte die Initiative ein

INITIATIVE POPULAIRE
DATE: 29.09.2015
KARIN FRICK
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Problem lösen, das gar nicht existiere, sei doch die Wahrscheinlichkeit, in der Schweiz
einer Burkaträgerin zu begegnen «nicht viel höher als auf dem Mars», wie «La Liberté»
karikierend schrieb.
Die Alarmglocken schrillen liess die Initiative unterdessen in der Tourismusbranche, die
sich – unter der Frankenstärke und Buchungsrückgängen aus dem Euroraum ächzend –
gerade an der steigenden Anzahl zahlungskräftiger Gäste aus den Golfstaaten erfreute.
Verböte die Schweiz die Burka, so die Befürchtung, würde diese Klientel zukünftig auf
Reisen in die Schweiz verzichten und auch sonst könnte die Schweiz als bisher als offen
und tolerant wahrgenommene Destination einen beträchtlichen Imageschaden erleiden
und auch andere Touristen abschrecken. Eine prompte Reaktion auf das neuste Projekt
des Egerkinger Komitees kam auch aus der Gemeinde Egerkingen (SO): Per
Communiqué distanzierte sich der Gemeinderat in aller Form vom Egerkinger Komitee,
das sich im Namen auf seinen Gründungsort beruft, und dessen «ideologisch
verbrämter Gesinnung», wie der Tages-Anzeiger berichtete, und forderte das Komitee
auf, den Namen Egerkingen nicht mehr zu verwenden.
Die Debatte um das Verhüllungsverbot loderte im Nachgang der Terroranschläge von
Paris Mitte November 2015 noch einmal heiss auf. Während Kritiker des Burkaverbots
befürchteten, durch die Einführung eines solchen könnte die Schweiz vermehrt in den
Fokus von Dschihadisten rücken und in der Folge auch Ziel von zukünftigen Attentaten
sein, zeigten sich die Initianten in den Medien wenig beeindruckt von den jüngsten
Geschehnissen. Selbst durch Drohungen von Fundamentalisten wollten sie sich nicht
einschüchtern lassen, denn nach den Anschlägen in Paris sei die Initiative «aktueller
denn je»; es gehe letztlich darum, «unsere freiheitliche Gesellschaftsordnung zu
schützen», so Wobmann gegenüber der «Schweiz am Sonntag».
Wie man das Burkaverbot schon vor dem offiziellen Inkrafttreten wirkungslos machen
könnte, zeigte sich derweil im Kanton Tessin, dessen Regelung Pate für das nationale
Verbot gestanden hatte: Der französisch-algerische Unternehmer Rachid Nekkaz
kündigte im Dezember in Locarno (TI) medienwirksam an, alle Bussen für Burka- oder
Nikabträgerinnen im Tessin – ungeachtet deren Höhe – zu übernehmen. 5

Die Veröffentlichung des Ergebnisses der Vorprüfung durch die Bundeskanzlei Mitte
März 2016 war für das Egerkinger Komitee der Startschuss zur Unterschriftensammlung
für die Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot», deren Text sich am Tessiner
Verhüllungsverbot orientierte. Die dazugehörige medienwirksame Inszenierung auf dem
Bundesplatz, bei der einige Komitee-Mitglieder als vermummte Chaoten und
Burkaträgerinnen – zum Teil mit Sprengstoffgürtel-Attrappe – verkleidet posierten,
hatte für das Komitee ein juristisches Nachspiel. Im Kanton Bern gilt seit 1999 ein
Vermummungsverbot bei unbewilligten Demonstrationen, weshalb die Stadt Bern das
Komitee wegen «Kundgebung ohne Bewilligung» mit 500 Franken büsste, wie die
Aargauer Zeitung berichtete. Da die eidgenössischen Räte sich später aber gegen die
Aufhebung der parlamentarischen Immunität Walter Wobmanns – Präsident des
Komitees und Nationalrat – entschieden, musste die Busse nicht bezahlt werden. 
Einige Monate nach Anlaufen der Unterschriftensammlung, im Sommer 2016,
vereinnahmte der Zürcher SP-Regierungsrat Mario Fehr die Schlagzeilen zur Burka-
Debatte, indem er sich als prominenter Vertreter des linken Lagers zu den bisher
hauptsächlich rechtsbürgerlichen Befürwortern eines Verhüllungsverbots gesellte.
Burkas gehörten nicht in die Schweiz, denn in einer liberalen Gesellschaft zeige man
das Gesicht, zitierte ihn die Presse. Erwartungsgemäss löste er mit dieser
«Provokation», wie die NZZ seinen öffentlichen Positionsbezug gegen die Parteilinie
nannte, weit über seine eigene Partei hinaus einen Sturm der Entrüstung aus. Linke wie
Liberale warfen ihm ein seltsames Verständnis von Liberalismus vor. Doch es zeigte sich
auch, dass die SP in dieser Frage keineswegs geeint war. Mit Pierre-Yves Maillard (sp,
VD) und Anita Fetz (sp, BS) sprachen sich in den Tagen darauf zwei weitere SP-
Aushängeschilder gegen die Burka in der Schweiz aus und auch bei der Parteibasis
erfreue sich Fehr – nicht nur, aber auch wegen seiner Haltung in der Burka-Frage –
grosser Beliebtheit, erklärte der Zürcher SP-Präsident Daniel Frei. Christian Levrat (sp,
FR), Präsident der SP Schweiz, betonte gegenüber «La Liberté» unterdessen, dass die
Burka aus der Schweiz verschwinden müsse, aber die Initiative der SVP der falsche Weg
sei. Einig waren sich die Beteiligten letztlich darin, dass die Debatte über das
Burkaverbot parteiintern noch geführt werden müsse.
Damit war die SP jedoch nicht allein; gespalten zeigten sich in der Burka-Frage auch die
FDP, die CVP und sogar die SVP, deren Nationalräte Claudio Zanetti (svp, ZH) und Alfred
Heer (svp, ZH) zu den prominentesten Gegnern des Burkaverbots gehörten.
Handkehrum sprachen sich nach dem «Bekenntnis» Fehrs auch immer mehr
bürgerliche Politikerinnen und Politiker öffentlich für ein Burkaverbot aus, auch wenn
dieses ihrer Meinung nach nicht in die Verfassung gehöre, sondern vielmehr auf

INITIATIVE POPULAIRE
DATE: 14.09.2017
KARIN FRICK
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Gesetzesebene oder kantonal geregelt werden solle. Den «rasanten
Meinungsumschwung» im bürgerlichen Lager beäugte Initiant Walter Wobmann eher
skeptisch und brachte den Vorwurf des politischen Opportunismus aufs Tapet. 
Nichts zur Entkräftung dieses Vorwurfs beitragen konnten die Ende August publizierten
Resultate einer repräsentativen Umfrage von «Le Matin Dimanche» und der
Sonntagszeitung, wonach 71 Prozent der befragten Stimmberechtigten ein
Verhüllungsverbot in der Schweiz befürworteten. Fast alle (96%) der befragten SVP-
Wählerinnen und -Wähler sprachen sich dafür aus; bei den anderen bürgerlichen
Parteien BDP, CVP und FDP äusserten sich rund drei Viertel positiv zu einem Verbot.
Die Wählerschaften der GLP und der SP zeigten sich mit 54 bzw. 47 Prozent
Zustimmung gespalten, während die Basis der Grünen als einzige klare Ablehnung
signalisierte. Eine weitere Umfrage im Auftrag der «Schweiz am Sonntag», deren
Ergebnisse drei Wochen später veröffentlicht wurden, bestätigte diese Tendenz, wenn
auch in leicht abgeschwächter Form. Hier sprachen sich schweizweit rund 61 Prozent
der Befragten für ein Verhüllungsverbot aus, ältere deutlich stärker als jüngere.
Als Alternative zum Burkaverbot in der Verfassung, das allenfalls Signalwirkung habe,
aber keine Probleme löse, erneuerte CVP-Präsident Gerhard Pfister (cvp, ZG)
unterdessen die Idee eines Religionsartikels in der Verfassung. Es müsse eine
grundsätzliche und breitere Diskussion darüber stattfinden, «welche Werte in unserer
Gesellschaft für alle gelten sollen» und «wie unsere Rechtsordnung gegen
fundamentalistische Ideologien durchgesetzt werden» könne, so Pfister gegenüber dem
St. Galler Tagblatt. Der Aargauer SP-Nationalrat Cédric Wermuth griff die Idee Pfisters
auf und präsentierte in der «Schweiz am Sonntag» einen Entwurf für einen solchen
Religionsartikel, den er als «Koalitionsangebot an die progressiven Kräfte – nicht nur,
aber auch im Islam» bezeichnete. Der Vorschlag sah Gleichbehandlung und
Nichtdiskriminierung für alle religiösen Gemeinschaften bei gleichzeitiger Verpflichtung
derselben auf die Werte der Bundesverfassung vor und gründete in der Hoffnung,
durch die staatliche Anerkennung des Islams dessen fundamentalistische Strömungen
zurückzudrängen. Da ein solcher Toleranzartikel jedoch einerseits die Abschaffung des
Minarettverbots bedeutete und andererseits viele neue Fragen nach tolerablen und
intolerablen Glaubensäusserungen aufwürfe, räumten ihm die Medien keine allzu
grossen Erfolgschancen ein. Auch von Seiten christlicher und muslimischer
Religionsgemeinschaften äusserten sich kritische Stimmen zu diesem Vorhaben.
Zur Halbzeit der Sammelfrist, Anfang 2017, gab Initiant Walter Wobmann in der Presse
bekannt, sein Komitee habe bereits 70'000 Unterschriften beisammen und schaue
somit zuversichtlich dem Ablauf der Frist Mitte September entgegen. Derweil zeichnete
sich auch immer deutlicher ab, dass ein indirekter Gegenvorschlag mit einem Verbot
auf Gesetzesstufe durchaus denkbar sein würde und dass ein solcher bei vielen v.a.
bürgerlichen Parlamentarierinnen und Parlamentariern wohl auf Unterstützung zählen
könnte. Darauf liess sich Wobmann im «Blick» zitieren: Falls der Inhalt des
Gegenvorschlags deckungsgleich zu jenem der Volksinitiative wäre, werde man den
Rückzug der Initiative in Betracht ziehen.
Anfang September 2017, also noch vor Ablauf der Sammelfrist, präsentierte der
Ausserrhoder FDP-Ständerat Andrea Caroni bereits ein Nein-Komitee zum
Verhüllungsverbot, für dessen Co-Präsidium er Vertreterinnen und Vertreter aus allen
Fraktionen gewinnen konnte. Zu seinen Mitstreitenden zählten gemäss «Sonntags-
Blick» SVP-Nationalrat Claudio Zanetti, die Zürcher Nationalrätinnen Tiana Angelina
Moser von der GLP, Barbara Schmid-Federer von der CVP und Rosmarie Quadranti von
der BDP sowie die Ständeräte Hans Stöckli (sp, BE) und Robert Cramer (gp, GE). Caroni
nannte die Initiative des Egerkinger Komitees «Symbolpolitik», die ein
«Scheinproblem» lösen wolle. Es gehe den Initianten nicht um Frauenrechte, sondern
um den «Kulturkampf gegen den Islam». Ausserdem verletze ein nationales Verbot den
Föderalismus; einen Entscheid sollte jeder Kanton für sich treffen, präsentierte er
seine Argumente im «Sonntags-Blick». Initiant Wobmann kommentierte die Gründung
des Gegenkomitees laut «Blick» mit der Bemerkung, Caroni verfüge über «spezielle
Hirnwindungen». Unverständlich sei für ihn auch, was in seinen Parteikollegen Zanetti
gefahren sei, dass er sich so vehement gegen die Initiative engagiere. 6

Einen Tag vor Ablauf der Sammelfrist Mitte September 2019 gab das Egerkinger Komitee
in den Medien bekannt, die benötigten 100'000 Unterschriften für die Volksinitiative
«Ja zum Verhüllungsverbot» beisammen zu haben und die Initiative pünktlich am 15.
September bei der Bundeskanzlei einreichen zu wollen. Dies sei dem Komitee durch
einen «massiven Schlussspurt» gelungen, so Initiant Walter Wobmann (svp, SO)
gegenüber der Basler Zeitung. Kurz zuvor war bekannt geworden, dass das
Initiativkomitee mit einer massiv erhöhten Zahl an ungültigen Unterschriften zu
kämpfen hatte. Mitte Oktober bestätigte die Bundeskanzlei sodann das

INITIATIVE POPULAIRE
DATE: 11.10.2017
KARIN FRICK
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Zustandekommen der Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot» mit 105'553 gültigen
Unterschriften.
Während sich emanzipierte Frauen und Feministinnen aller Couleur in den Medien um
die Frage stritten, ob die Burka verboten gehört oder nicht, sprach sich die
Bundeshausfraktion der CVP als erste mehrheitlich für das Verhüllungsverbot aus, wie
Parteipräsident Gerhard Pfister (cvp, ZG) in der Presse bekanntgab, obgleich das Verbot
nicht unbedingt in der Verfassung verankert werden müsse. Auch ihre Basis stehe
hinter dem Verbot, so Pfister weiter. Die SP arbeitete indessen an einem Gegenentwurf
zur Stärkung der Frauenrechte. Es bestehe Handlungsbedarf, nicht nur familiäre und
berufliche, sondern auch gesellschaftliche Benachteiligungen von Frauen zu beseitigen,
und zwar nicht nur, aber auch bei Ausländerinnen, zitierte der Tages-Anzeiger die
Berner SP-Nationalrätin Nadine Masshardt. Dazu soll der Gleichstellungsartikel in der
Verfassung ausgeweitet werden. Darüber hinaus wollte der Entwurf der SP die
Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau zum expliziten Ziel der
schweizerischen Aussenpolitik erklären. Für Initiant Wobmann war dieser Vorschlag «an
den Haaren herbeigezogen» und ohne Bezug zur Initiative. Die Frage, ob die
Gleichstellung von Migrantinnen allgemein stärker gefördert werden müsse, müsse in
einem anderen Kontext diskutiert werden, liess er im Tages-Anzeiger verlauten.
Ebenfalls der Initiative mit einem Gegenvorschlag gegenübertreten wollte gemäss der
Sonntags-Zeitung Justizministerin Simonetta Sommaruga, wobei sie den Fokus jedoch
auf das Verbot des Verhüllungszwangs zu legen plante. 7

Mitte Dezember 2017 gab der Bundesrat den Medien bekannt, dass er die Volksinitiative
«Ja zum Verhüllungsverbot» ablehne, ihr aber mit einem indirekten Gegenvorschlag
begegnen möchte. Die Initiative für ein nationales Verbot sei abzulehnen, weil die
Kantone selber entscheiden können sollten, ob sie die Gesichtsverhüllung im
öffentlichen Raum verbieten wollen oder nicht. So hätten die Kantone Tessin und St.
Gallen ein solches Verbot befürwortet, während es in Zürich, Solothurn, Schwyz, Basel-
Stadt und Glarus abgelehnt worden sei. Diesen unterschiedlichen Befindlichkeiten gelte
es Rechnung zu tragen. Der Bundesrat anerkenne jedoch, dass die Gesichtsverhüllung
problematisch sein könne, und zwar zum einen, wenn jemand zur Verhüllung
gezwungen werde, und zum anderen im Kontakt mit den Behörden. Er wollte sich dieser
Problematik daher mit einem indirekten Gegenvorschlag annehmen, der Regelungen
auf Gesetzesebene vorsehe, ohne den Kompetenzbereich des Bundes zu
überschreiten. Konkret solle es im Strafgesetzbuch ausdrücklich verboten werden,
jemanden zur Verhüllung des Gesichts zu zwingen. Zudem solle der Kontakt mit
Bundesbehörden und Bundesrecht vollziehenden Behörden unter Androhung von
Strafe unverhüllt erfolgen müssen. Der Bundesrat beauftragte das EJPD mit der
Ausarbeitung einer entsprechenden Vernehmlassungsvorlage bis Ende Juni 2018.
Bei den Initianten vermochte der Vorschlag des Bundesrats wenig Eindruck zu
erwecken; er sei «schwammig» und entspreche nicht dem Anliegen der Initiative, so
Walter Wobmann (svp, SO) gegenüber der Basler Zeitung. Das Komitee halte an der
Initiative fest und blicke der Abstimmung nach wie vor zuversichtlich entgegen. Die SVP
lehnte den bundesrätlichen Vorschlag ebenfalls als «wirkungslos» ab, wie in der Presse
zu lesen war. Auf wenig Gegenliebe stiess der Vorschlag indes auch bei den Grünen.
Nationalrat Balthasar Glättli (gp, ZH) bezeichnete ihn gegenüber der Basler Zeitung als
«falsch und überflüssig», weil Nötigung ohnehin strafbar sei, und machte ihm in der
Aargauer Zeitung den gleichen Vorwurf wie der Initiative selbst, nämlich zur
«Stimmungsmache gegen Muslime in der Schweiz» beizutragen. Positiver äusserten sich
die CVP und die SP zur Stossrichtung des Bundesrates, wenngleich sich die SP weiter
auf ihren eigenen direkten Gegenentwurf zur Verbesserung der Gleichstellung der
Frauen konzentrieren wollte. SP-Nationalrat Cédric Wermuth (sp, AG) bedauerte im
Tages-Anzeiger, dass der Bundesrat sich nicht getraut habe, «die Debatte neu
auszurichten», und dass der Gegenvorschlag «keine Antwort auf das Unbehagen»
liefere, das hinter der Initiative stehe. Von verschiedenen Seiten wurde der
bundesrätliche Vorschlag auch als nicht oder nur schwer umsetzbar kritisiert, da
Frauen, die gezwungen werden, sich zu verschleiern, dies eher nicht bei der Polizei zur
Anzeige bringen würden. Ständerat Andrea Caroni (fdp, AR), der bereits ein
Gegenkomitee zur Initiative gegründet hatte, begrüsste dagegen den Vorschlag des
Bundesrates. Er sei zwar nicht «das Ei des Kolumbus», eröffne aber die Möglichkeit für
eine gezielte Debatte über die Probleme im Zusammenhang mit der Gesichtsverhüllung
und über allfällige Lösungen, so Caroni gegenüber «Le Temps». 8
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Wäre sie Ende 2017 zur Abstimmung gestanden, hätten der Volksinitiative «Ja zum
Verhüllungsverbot» drei Viertel der Schweizer Stimmbevölkerung zugestimmt, so die
Resultate einer erneuten Umfrage im Auftrag von «Le Matin Dimanche» und der
Sonntags-Zeitung, die im Januar 2018 veröffentlicht wurden. Demnach hätten 60
Prozent der Befragten die Initiative sicher annehmen wollen, während ihr 17 Prozent
eher zugestimmt hätten. 20 Prozent hätten sicher oder eher nein gesagt und 3 Prozent
hatten keine Meinung. Ebenfalls eine Mehrheit der Schweizer Stimmbevölkerung
befürwortete zum gleichen Zeitpunkt ein Kopftuchverbot an Schulen, das von der CVP
im Zuge der Burka-Diskussion zur Debatte gestellt worden war. 51 Prozent der
Befragten sprachen sich klar und 18 Prozent eher für ein solches aus. Demgegenüber
waren 29 Prozent (eher) dagegen. Der Vorschlag der SP, muslimische Gemeinden unter
der Voraussetzung, dass sie sich zu einem gemässigten Islam bekennen und transparent
organisieren, staatlich anzuerkennen, fand in derselben Umfrage keine klare Mehrheit.
48 Prozent äusserten sich dazu (eher) positiv, 42 Prozent (eher) negativ. Die Initianten
des Verhüllungsverbots gaben sich in der Presse mit den Resultaten der Umfrage
zufrieden; für die Leute sei klar, dass man in der Öffentlichkeit sein Gesicht zeige,
wurde Walter Wobmann (svp, SO) vom «Corriere del Ticino» zitiert. Umgekehrt
vermochten die Resultate die Initiativgegner jedoch nicht in Aufruhr zu versetzen. Viele
Initiativen starteten mit einer hohen Zustimmung in der Bevölkerung, bevor sich die
Debatte ausgleiche, mahnte auch der Genfer SVP-Nationalrat Yves Nidegger gegenüber
der «Tribune de Genève» noch zur Vorsicht.
Ende Januar 2019 fassten schliesslich die SP-Frauen – «einstimmig, aber wenig
enthusiastisch», wie die NZZ schrieb – die Nein-Parole zum Verhüllungsverbot. An ihrer
Jahrestagung rangen sie mit der Frage, ob man als Feministin eine Initiative des
Egerkinger Komitees unterstützen dürfe. Mehrheitlich lehnten sie zwar die Burka als
Ausdruck der Unterdrückung der Frau ab, sahen die Initiative aber nicht als den
richtigen Weg, zumal Musliminnen damit in der Verfassung mit einem Stigma behaftet
würden. Stattdessen wollten sie auf die von der SP gestartete «Offensive für
Gleichstellung und Feminismus» setzen, um die Gleichstellung muslimischer
Migrantinnen zu gewährleisten, berichtete die NZZ. 9
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Ende Juni 2018 eröffnete der Bundesrat die Vernehmlassung zum Bundesgesetz über
das Gesichtsverhüllungsverbot, das er als indirekter Gegenvorschlag der Volksinitiative
«Ja zum Verhüllungsverbot» gegenüberzustellen plante. Im neuen Gesetz sah der
Bundesrat erstens eine Pflicht zur Enthüllung des eigenen Gesichts im Kontakt mit
Behörden vor. Diese Pflicht soll greifen, sofern die Behörde aus Bundesrecht
verpflichtet ist, eine Person zu identifizieren oder wenn die Behörde ihre im
Bundesrecht begründete Aufgabe sonst nicht ohne unverhältnismässigen Aufwand
erfüllen kann. Betroffen wären in erster Linie die Bereiche Sicherheit, Migration,
Sozialversicherungen sowie Personenbeförderung. Wiederholte Weigerung soll mit
Busse bestraft werden, ausser die visuelle Identifizierung liegt ausschliesslich im
Interesse der sich weigernden Person – in diesem Fall soll ihr die Behörde die
gewünschte Leistung verweigern können. Zweitens schlug der Bundesrat vor, den
Nötigungstatbestand in Art. 181 StGB durch einen Absatz 2 zu ergänzen, sodass es unter
Androhung von Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe explizit verboten ist,
jemanden zur Verhüllung des Gesichts zu zwingen. Ein solcher Zwang sei inakzeptabel,
weshalb er dieses Verbot ausdrücklich festhalten und somit signalisieren wolle, dass ein
solches Verhalten nicht hingenommen werde, gab der Bundesrat per Medienmitteilung
bekannt. Von den Regelungen zur Enthüllung im Behördenkontakt versprach er sich
indes die Vermeidung von Spannungen sowie eine präventive Wirkung und die
Etablierung einer einheitlichen Praxis. Der Gegenvorschlag sei somit eine «gezieltere
Antwort auf die Probleme, die das Tragen von gesichtsverhüllenden Kleidungsstücken
mit sich bringen kann», als die Initiative, wie dem erläuternden Bericht zu entnehmen
ist. Insbesondere könnten die Kantone weiterhin selbst entscheiden, ob sie die
Gesichtsverhüllung im öffentlichen Raum verbieten wollten oder nicht.
Der punktuelle Ansatz des Bundesrates kam bei den Initianten nicht gut an, die daher
auch nach Bekanntwerden des Gegenvorschlags nicht daran dachten, die Initiative
zurückzuziehen. Gar als «Ohrfeige» für jene, die die Volksinitiative unterzeichneten,
bezeichnete der Co-Präsident des Initiativkomitees Walter Wobmann (svp, SO) den
bundesrätlichen Entwurf in der NZZ. Dieser blende das «Problem der Hooligans und
randalierenden Chaoten», auf das die Initiative ebenfalls abziele, vollständig aus, so
Wobmann weiter. Das föderalistische Argument, das der Bundesrat gegen die Initiative
vorbrachte, quittierte Mit-Initiant Jean-Luc Addor (svp, VS) gegenüber der «Tribune de
Genève» mit der Bemerkung, es handle sich hierbei um «eine Frage der Zivilisation»,
bei der die Kantone keine unterschiedliche Betroffenheit geltend machen könnten.
Nicht glücklich über den bundesrätlichen Vorschlag waren unterdessen auch die
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Grünen: Präsidentin Regula Rytz (gp, BE) erachtete den Gegenvorschlag als genauso
unnütz wie die Initiative, weil beide nichts zur besseren Integration und zur
Gleichstellung der Frauen beitrügen; stattdessen befeuerten sie Vorurteile gegenüber
der muslimischen Bevölkerung. Initiativgegner Andrea Caroni (fdp, AR) begrüsste die
Enthüllungspflicht vor Behörden, bemängelte aber das seiner Ansicht nach überflüssige
Verbot des Verhüllungszwangs, da ein solcher ohnehin unter Nötigung fiele. Die
Waadtländer SP-Nationalrätin Ada Marra hielt dem bundesrätlichen Vorschlag indes
zugute, den Sicherheitsaspekt ernst zu nehmen und gleichzeitig den Volkswillen – die
unterschiedlichen Entscheide in den Kantonen – zu respektieren. 10

Frischen Wind in die gesellschaftliche Debatte ums nationale Verhüllungsverbot
brachte die grossmehrheitliche Zustimmung des St. Galler Stimmvolks zu einem
Verhüllungsverbot auf kantonaler Ebene im September 2018. Damit war St. Gallen nach
dem Tessin der zweite Kanton, in dem die Gesichtsverhüllung in der Öffentlichkeit
verboten wurde. Der Präsident des Initiativkomitees der nationalen Volksinitiative «Ja
zum Verhüllungsverbot», der Solothurner SVP-Nationalrat Walter Wobmann, deutete
die St. Galler Entscheidung als ein positives Zeichen für die bevorstehende Abstimmung
über das schweizweite Verhüllungsverbot. Bundespräsident Berset gab demgegenüber
in der Presse zu Protokoll, man nehme das Resultat auf Kantonsebene zur Kenntnis,
aber auf nationaler Ebene sei die Debatte eine andere – dies wohl, weil die St. Galler
Bestimmung die Gesichtsverhüllung nur dann verbietet, wenn von ihr eine Gefährdung
für die öffentliche Sicherheit ausgeht.
Im Zuge der gleichzeitig laufenden Vernehmlassung zum Bundesgesetz über das
Gesichtsverhüllungsverbot, das vom Bundesrat als indirekter Gegenvorschlag zur
Volksinitiative aus der Taufe gehoben worden war, taten im Herbst 2018 zahlreiche
Akteure ihre Ansichten zur Burkafrage in den Medien kund. Unter den Parteien lehnten
neben der SVP – ihres Erachtens nehme der bundesrätliche Gegenvorschlag das
Anliegen der Initiative nicht ernst – auch die Grünen den indirekten Gegenvorschlag ab.
Sie betrachteten den Gegenvorschlag als unverhältnismässig und unnütz, da Nötigung
ohnehin bereits verboten sei und der Gegenvorschlag genauso wenig zu den Rechten
und zur Gleichberechtigung muslimischer Frauen beitrage wie die Initiative; letztlich
schürten beide Vorurteile gegen die muslimische Bevölkerung. Auf der anderen Seite
begrüsste die GLP den Vorschlag des Bundesrates vorbehaltlos. Die CVP und die FDP
unterstützten beide die Stossrichtung des Bundesrates, brachten aber
entgegengesetzte Vorbehalte zum Ausdruck. Während sich die CVP eine weitergehende
Regelung im Sinne eines auf Gesetzesebene verankerten, allgemeinen
Verhüllungsverbots wünschte, lehnte die FDP ein solches auf nationaler Ebene
kategorisch ab – dies liege in der Kompetenz der Kantone – und zweifelte generell am
Gesetzgebungsbedarf in dieser Frage, da es sich bei der Burka in der Schweiz um eine
marginale Erscheinung handle. Für gut befand die FDP jedoch die klaren Regeln zum
Behördenkontakt. Dieser Teil des bundesrätlichen Vorschlags war – neben der
Feststellung, es sei richtig, der Initiative überhaupt mit einem indirekten
Gegenvorschlag entgegenzutreten – auch der einzige Punkt, den die SP mehr oder
weniger einhellig unterstützte. In allem, was darüber hinausging, zeigten sich die
Sozialdemokraten gespalten. Der Waadtländer Nationalrat Pierre-Yves Maillard, der sich
schon zuvor als Burka-Gegner zu erkennen gegeben hatte, fand in seiner Partei rund 40
Mitstreiterinnen und Mitstreiter, die ein Verbot der Burka in der Schweiz
befürworteten, wenn auch nicht in der Bundesverfassung, sondern auf Gesetzesstufe.
Sein Lausanner Parteikollege Benoît Gaillard bezeichnete die Burka als eine religiöse
Praxis, die der Gleichstellung von Mann und Frau, den Menschenrechten und den
Fundamenten der Demokratie zuwiderlaufe. Man dürfe nicht ein Jahrhundert des
Kampfes für die Gleichstellung der Geschlechter der Toleranz gegenüber einer
religiösen Minderheit opfern, denn der Gesichtsschleier beraube die Frauen ihrer
öffentlichen Existenz, was nicht mit der Schweizer Bürgerschaft vereinbar sei. Der
bundesrätliche Gegenvorschlag tauge demnach gemäss Maillard nicht, um den Erfolg
der Initiative zu verhindern. Ebenfalls für ein Burkaverbot auf Gesetzesstufe sprach sich
die Waadtländer Ständerätin Géraldine Savary aus; sie sah den Vorschlag des
Bundesrates als geeigneten Ausgangspunkt für die entsprechende parlamentarische
Debatte. Mit einer rein parlamentarischen Lösung, hoffte sie, könnte die Abstimmung
über die Volksinitiative verhindert und der Abstimmungskampf vermieden werden, der
die muslimische Bevölkerung stigmatisieren und die Frauen «als Geiseln nehmen»
werde, wie sie der «Tribune de Genève» erklärte. Eine andere Ansicht vertrat hingegen
beispielsweise der Genfer Nationalrat Carlo Sommaruga, der den Gegenvorschlag
genügend überzeugend fand, um den zögernden Teil der Wählerschaft zu gewinnen. Er
erlaube die Bestrafung von Nötigung und lasse gleichzeitig den Frauen, die sich aus
freien Stücken verschleiern wollten, die Wahl; allen unsere Vorstellung von Gleichheit
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aufzuzwingen wäre hingegen Ausdruck eines «kolonialen Feminismus», wie Sommaruga
von «Le Temps» zitiert wurde.
Von den insgesamt 69 eingegangenen Stellungnahmen qualifizierte der Ergebnisbericht
zur Vernehmlassung rund zwei Drittel, mehrheitlich mit Vorbehalten, als befürwortend
und ein Drittel als ablehnend. Neben der SVP, den Grünen, der EVP, der EDU, dem
Egerkinger Komitee, der EKR, dem SGB und vier weiteren Organisationen lehnten
sowohl die KKJPD als auch sieben Kantone den bundesrätlichen Gegenvorschlag ab.
Ihrer Ansicht nach sollten die Kantone selbst über die Frage des Verhüllungsverbots
entscheiden können beziehungsweise bringe der Vorschlag des Bundesrates keinen
Mehrwert gegenüber dem geltenden Recht. Demgegenüber unterstützten die übrigen
Parteien der Bundesversammlung, 18 Kantone, verschiedene Frauen- und
Menschenrechtsorganisationen sowie u.a. die EKF, die SKG, der schweizerische
Tourismusverband und Hotelleriesuisse den Gegenvorschlag, wobei einige von ihnen
erklärten, dass dieser sogar noch weiter gehen dürfte. Positiv hervorgehoben wurde
von verschiedenen Teilnehmenden, dass der Gegenvorschlag die Autonomie der
Kantone wahre und so auch Rücksicht auf die Tourismusdestinationen nehme, dass er
Probleme gezielt dort löse, wo sie aufträten, und dass er klare und einfach anwendbare
Regeln enthalte. Der Bezug zur Initiative wurde unterschiedlich beurteilt. Während
einige die Ansicht vertraten, der Gegenvorschlag nehme das Anliegen der Initiative auf
und beseitige deren unangemessene Punkte, sahen andere keine Vergleichbarkeit mit
der Initiative. Passend zum Tenor der Vernehmlassungsergebnisse resümierte der
Tages-Anzeiger, der Vorschlag des Bundesrates sei «umstritten, aber nicht
chancenlos». 11

Mit seiner Botschaft vom 15. März 2019 beantragte der Bundesrat dem Parlament die
eidgenössische Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot» zur Ablehnung und
gleichzeitig seinen indirekten Gegenvorschlag in Form des Bundesgesetzes über die
Gesichtsverhüllung zur Annahme. Er ging mit den Initianten insofern einig, als die
Gesichtsverhüllung in der Öffentlichkeit den demokratischen Grundwerten der
Offenheit und des Austauschs zuwiderlaufe und die Gesichtsverhüllung aus religiösen
Gründen fundamentalistischen Strömungen im Islam zuzurechnen und als
Integrationsverweigerung zu deuten sei. Darüber hinaus merkte er jedoch an, dass
vollverhüllte Personen in der Schweiz «äusserst selten» zu sehen seien und es sich
meistens um Touristinnen handle, «die nicht eigentlich zum gesellschaftlichen
Zusammenhalt des Landes beitragen». Ein generelles Verhüllungsverbot erachtete der
Bundesrat daher als unverhältnismässig, zumal ein Verbot auch die Gefahr berge, dass
sich betroffene Frauen zuhause einschlössen und dadurch zusätzlich isoliert würden.
Das Argument, die Initiative ziele genauso auf Vermummungen, um Kriminalität und
Vandalismus am Rande von Demonstrationen zu begegnen, liess die Regierung ebenso
wenig gelten, da Vermummungsverbote auf kantonaler Ebene bereits in Kraft seien. Des
Weiteren kritisierte der Bundesrat die abschliessende Aufzählung der Ausnahmen, die
keinen Spielraum für touristische Interessen, für Möglichkeiten zur gewaltfreien
Demonstration oder für wirtschaftliche Tätigkeiten lasse. Nicht zuletzt sei die Initiative
auch mit Umsetzungsschwierigkeiten verbunden, da es einerseits allgemein schwierig
sei, Bekleidungsvorschriften im öffentlichen Raum durchzusetzen und der Bund
andererseits keine umfassende Kompetenz erhielte, sondern die Regeln mit den
Kantonen gemeinsam, jeweils gemäss ihren verfassungsmässigen Zuständigkeiten,
umsetzen müsste. Die zweite Forderung der Initianten, niemand dürfe zur
Gesichtsverhüllung gezwungen werden, erachtete die Regierung als bereits erfüllt, da
ein solcher Zwang schon heute unter den Nötigungstatbestand von Art. 181 StGB falle.
Als Hauptargument ging aus der bundesrätlichen Medienmitteilung jedoch klar der
Eingriff in die Autonomie der Kantone hervor: Traditionell regelten in der Schweiz die
Kantone den öffentlichen Raum, weshalb sie selber über die Frage des
Verhüllungsverbots entscheiden sollten.
Zur Rechtfertigung des Gegenvorschlags brachte der Bundesrat vor, er anerkenne, dass
die Gesichtsverhüllung in gewissen Situationen problematisch sein könne, namentlich
wenn jemand dazu genötigt werde – was aber ohnehin schon strafbar sei, weshalb der
Bundesrat, auch in Reaktion auf die Vernehmlassung, diesen Teil in der Zwischenzeit
aus seinem Gegenvorschlag gestrichen hatte – oder wenn eine Behörde eine Person
identifizieren müsse. Dieses zweite Problem werde durch das Bundesgesetz über die
Gesichtsverhüllung gelöst, indem es für solche Situationen unter Androhung von Strafe
eine Pflicht zur Enthüllung des Gesichts festschreibe. Das neue Gesetz trage so zur
Vermeidung von Spannungen bei und stelle sicher, dass die Behörden ihre Aufgaben
erfüllen können. Die kantonale Autonomie werde damit nicht tangiert, da sich die
neuen Regeln nur auf Behörden auswirkten, die ihre Aufgaben gestützt auf Bundesrecht
wahrnehmen.
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Weil der Gegenvorschlag mit der Volksinitiative unvereinbar ist, wird er nur in Kraft
treten können, wenn die Initiative zurückgezogen oder abgelehnt wird. Initiant Walter
Wobmann (svp, SO) gab in der Presse indes bekannt, man werde die Initiative nicht
zurückziehen. Der «nebulöse» Gegenvorschlag des Bundesrates bringe nichts; der
Initiative schrieb er dagegen grosse Erfolgschancen zu. 12

In der Herbstsession 2019 befasste sich der Ständerat als Erstrat mit der Volksinitiative
«Ja zum Verhüllungsverbot» sowie mit dem indirekten Gegenvorschlag des
Bundesrates, dem Bundesgesetz über die Gesichtsverhüllung. In der ausführlichen
Debatte über die Symbolik der Gesichtsverhüllung und deren Vereinbarkeit mit in der
Schweizer Gesellschaft zentralen Werten war der Grundtenor parteienübergreifend
derselbe: Man sei nicht für die Burka, denn sie sei tatsächlich Ausdruck eines
fundamentalistischen Islams und der Unterdrückung der Frau und als solcher in der
Schweizer Gesellschaft problematisch. Ausserhalb der SVP-Fraktion setzte sich
dennoch keine Kantonsvertreterin und kein Kantonsvertreter für die Annahme der
Initiative ein, da sie mehrheitlich nicht als Lösung des Problems gesehen wurde. Ein
solches Verbot tauge nicht, da das – allseits anerkannte – Problem nicht rechtlicher,
sondern gesellschaftlicher Natur sei, wie Ständerat Daniel Jositsch (sp, ZH)
argumentierte: «Wir können nicht mit dem Gesetz gewissermassen am
gesellschaftlichen Grashalm ziehen [...].» Mit 34 zu 9 Stimmen bei 2 Enthaltungen
empfahl der Ständerat die Initiative zur Ablehnung und versenkte einen
Minderheitsantrag Minder (parteilos, SH)/Föhn (svp, SZ) auf Empfehlung zur Annahme.
Der bundesrätliche Gegenvorschlag hatte unterdessen in der SPK-SR zwei Änderungen
erfahren, die die Ständekammer beide stillschweigend genehmigte. Erstens soll nicht
nur, wer sich wiederholt der Aufforderung zur Enthüllung widersetzt, mit Busse bestraft
werden, sondern generell, wer sich dieser Aufforderung widersetzt. Zweitens wurde ein
neuer Absatz eingefügt, demnach bei Verletzung der Enthüllungspflicht eine allfällig
verlangte Leistung verweigert werden kann, sofern das anwendbare materielle Recht
eine solche Verweigerung nicht ausschliesst. Das so angepasste Bundesgesetz über die
Gesichtsverhüllung nahm der Ständerat mit 35 zu 8 Stimmen bei 2 Enthaltungen an.
Obwohl er nicht restlos zu überzeugen vermochte, führe letztlich nichts am
Gegenvorschlag vorbei, resümierte Werner Luginbühl (bdp, BE).
Schliesslich stimmte die kleine Kammer auch der Fristverlängerung für die Behandlung
der Volksinitiative um ein Jahr zu und nahm zur Kenntnis, dass ihre Kommission der
Petition für die Ungültigerklärung der Initiative aus Gründen der Einheit der Materie
(Pet. 15.2044) keine Folge gegeben hatte. Wie Kommissionssprecherin Pascale Bruderer
Wyss (sp, AG) erläuterte, sei die Kommission zum Schluss gekommen, dass der
Initiativtext ein einziges Sachthema betreffe, nämlich die Frage nach dem Umgang mit
verhüllten Personen in der Öffentlichkeit, und die Einheit der Materie somit gegeben
sei. 13

INITIATIVE POPULAIRE
DATE: 26.09.2019
KARIN FRICK

Als Zweitrat befasste sich in der Wintersession 2019 der Nationalrat mit dem
Bundesgesetz über die Gesichtsverhüllung, das der Bundesrat dem Parlament als
indirekten Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot» unterbreitet
hatte. Über die Initiative selbst wollte die Volkskammer erst nach der Verabschiedung –
oder Versenkung – des Gegenvorschlags befinden. Die Mehrheit der vorberatenden
SPK-NR hatte ihrem Rat nämlich Nichteintreten auf die Vorlage beantragt. Wie
Kommissionssprecher Balthasar Glättli (gp, ZH) dem Ratsplenum schilderte, war diese
Mehrheit durch eine Art unheilige Allianz von Initiativbefürwortern und
-befürworterinnen einerseits sowie der kategorischen Gegnerschaft eines
Verhüllungsverbots andererseits zustande gekommen. Während Erstere den
Gegenvorschlag als nicht geeignet ansahen, das Ziel der Initiative zu erreichen,
kritisierten Letztere, der Entwurf wolle – nicht anders als die Initiative – ein Problem
lösen, das gar nicht existiere, und sei damit genauso unnötig. Trotz des
Nichteintretensantrags hatte die Kommission bereits die Detailberatung der Vorlage
durchgeführt, um den Prozess im Falle des Eintretens nicht zu verzögern, und den
Entwurf um einige Elemente zur Stärkung der Gleichstellung der Geschlechter ergänzt.
Die Eintretensdebatte im Nationalrat wurde von beiden Lagern entsprechend hitzig
geführt und förderte manch erstaunliche Argumentationslinie zutage. So warf SVP-
Vertreter Andreas Glarner (svp, AG) dem Bundesrat vor, «noch nie in der Geschichte
der Eidgenossenschaft» habe es «einen derart untauglichen und unwürdigen
Gegenvorschlag zu einer Volksinitiative» gegeben. Gleichzeitig bekräftigten andere
Voten derselben Fraktion nicht nur deren Ablehnung des Gegenvorschlags, sondern
auch die Absicht, mit der Initiative die gesellschaftliche Stellung der Frauen zu
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verbessern. Demgegenüber hielten die Grünen in ihrer Ablehnung eines jeglichen
Verhüllungsverbots die liberale Staatsordnung der Schweiz hoch und mussten sich von
der SP prompt dafür schelten lassen, mit der Ablehnung des Gegenvorschlags eine
«riesige Chance [zu] verpassen» (Beat Jans; sp, BS), der von Links-Grün schon so lange
angestrebten Gleichstellung in der Gesellschaft näher zu kommen, wie Cédric Wermuth
(sp, AG) bemerkte. Den Fraktionen der FDP und der GLP hingegen war der
Gegenvorschlag offenbar liberal genug, weshalb sie ihn – wie auch die Mitte-Fraktion –
mehrheitlich unterstützen wollten. Mit 94 zu 90 Stimmen bei 5 Enthaltungen fiel der
Entscheid des Nationalrats schliesslich knapp für Eintreten.
In der Detailberatung folgte die grosse Kammer dann durchwegs den Anträgen ihrer
Kommissionmehrheit und verlieh damit dem Gleichstellungsaspekt der
Verhüllungsfrage im Gegenvorschlag mehr Gewicht. So sollen dem Bund im
Gleichstellungsgesetz erstens Förderprogramme zur Verbesserung der Gleichstellung
zwischen Frau und Mann in der Gesellschaft ermöglicht werden. Zweitens sollen
finanzielle Beiträge des Bundes für die Integration gemäss dem Ausländer- und
Integrationsgesetz zukünftig ausdrücklich auch insbesondere der Frauenförderung
zugutekommen. Drittens soll die Verbesserung der Situation der Frauen in den
Zielkatalog des Bundesgesetzes über die internationale Entwicklungszusammenarbeit
und humanitäre Hilfe aufgenommen werden. Alle drei Änderungen stiessen bei der
Ratsmehrheit, nicht aber bei der geschlossenen SVP- sowie der Mehrheit der FDP-
Fraktion, auf Zustimmung. Den so neu verstärkt auf Gleichstellung ausgerichteten
Gegenvorschlag nahm die grosse Kammer letztlich mit 105 zu 82 Stimmen bei 7
Enthaltungen an. Zudem verlängerte sie die Frist für die Behandlung der Volksinitiative
bis im März 2021 und billigte, dass ihre SPK von der 2016 eingereichten Petition «Für ein
Gesichtsverhüllungsverbot» (16.2012) Kenntnis genommen hatte. 14

Das Bundesgesetz über die Gesichtsverhüllung, indirekter Gegenvorschlag zur
Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot», befand sich in der Frühjahrssession 2020 in
der Differenzbereinigung. Damit kamen die vom Nationalrat in den Entwurf eingefügten
gleichstellungspolitischen Bestimmungen in der Kantonskammer auf den Prüfstand. Die
SPK-SR hatte sich mit den Ergänzungen des Nationalrats grundsätzlich einverstanden
gezeigt, sich aber bei zwei der drei neuen Bestimmungen für eine von der Verwaltung
vorgeschlagene, redaktionell verbesserte Variante entschieden. Inhaltlich schlug die
Kommission ihrem Rat einzig eine kleine Anpassung vor, nämlich dass die Beiträge des
Bundes für die Integration nicht nur insbesondere den Frauen, sondern zusätzlich auch
den Kindern und Jugendlichen zugutekommen sollen. Dagegen forderte SVP-Ständerat
Werner Salzmann (svp, BE) per Einzelantrag die Streichung der drei Bestimmungen zur
Förderung der Gleichstellung, weil sie seines Erachtens «unnötig und insbesondere
einseitig» seien. Der Ständerat folgte jedoch in allen Belangen mit grosser Mehrheit
seiner Kommission und hiess die drei gleichstellungspolitischen Ergänzungen gut.
Für die redaktionellen Korrekturen zeigte sich die nationalrätliche Kommission dankbar.
Ohne weitere Anpassungen beantragte sie ihrem Rat Zustimmung zur Fassung des
Ständerates. Noch in der Frühjahrssession 2020 stimmte die grosse Kammer dem
Entwurf in der Gesamtabstimmung mangels Gegenantrags stillschweigend zu. SVP-
Nationalrat Gregor Rutz (svp, ZH) wies bei dieser Gelegenheit jedoch darauf hin, dass
das Fehlen einer Minderheit nicht als einhelliges Einverständnis zur Vorlage
missverstanden werden sollte. Die Probe aufs Exempel steht indes noch aus: Die
Schlussabstimmungen konnten aufgrund des Corona-bedingten Ausfalls der dritten
Sitzungswoche nicht mehr in der Frühjahrssession 2020 durchgeführt werden.
Gemäss Einschätzung der NZZ sei es fraglich, ob der gleichstellungspolitisch
aufgerüstete Gegenvorschlag reiche, um die Stimmbevölkerung davon abzuhalten, der
Initiative für ein schweizweites Verhüllungsverbot zuzustimmen. Andererseits hätten
die Räte mit dem Gleichstellungsaspekt genau jenes Argument für das Burkaverbot
adressiert, das auch ausserhalb des rechtskonservativen Milieus verfange. Entscheidend
werde also sein, ob die Bevölkerung glaube, dass der Gegenvorschlag «handfeste
Folgen» habe, oder ihn als Symbolpolitik betrachte, orakelte die Zeitung. 15

INITIATIVE POPULAIRE
DATE: 11.03.2020
KARIN FRICK

Nachdem die eidgenössischen Räte den indirekten Gegenvorschlag zur Volksinitiative
«Ja zum Verhüllungsverbot», das Bundesgesetz über die Gesichtsverhüllung, mit der
Bereinigung aller Differenzen auf Kurs gebracht hatten – die Schlussabstimmungen
standen aufgrund des pandemiebedingten Abbruchs der Frühjahrssession indes noch
aus –, beriet der Nationalrat in der Sommersession 2020 die Volksinitiative an sich. Der
Ständerat hatte schon im Herbst 2019 über die Initiative debattiert und sie zur
Ablehnung empfohlen. Die Volkskammer als Zweitrat hatte die Diskussion zur Initiative
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seinerzeit ausgesetzt, bis die Beratungen zum Gegenvorschlag abgeschlossen sein
würden, und nahm sie nun ein knappes Jahr später in Angriff. Die SPK-NR beantragte
ihrem Rat mit 14 zu 9 Stimmen bei 2 Enthaltungen, die Initiative zur Ablehnung zu
empfehlen. In der mehrstündigen, emotionalen Ratsdebatte standen sich das
befürwortende – bestehend aus der SVP-Fraktion sowie einem grossen Teil der Mitte-
Fraktion – und das gegnerische Lager – bestehend aus allen anderen Fraktionen –
unverrückbar gegenüber. Als «Dialog der Gehörlosen» bezeichnete «Le Temps» die
Diskussion, in der nur die bereits bekannten, festgefahrenen ideologischen Positionen
zu den Frauenrechten und zum «Kulturkampf» («Le Temps») vorgetragen wurden. Die
Befürworterseite argumentierte im Kern, das Verhüllungsverbot setze ein klares
Zeichen gegen die Unterdrückung der Frau und stärke die offene Gesellschaft sowie die
Sicherheit in der Schweiz. Die Gegenseite betonte in erster Linie die Unvereinbarkeit
eines solchen Verbots mit der liberalen Gesellschaftsordnung. 91 Wortmeldungen
später entschied der Nationalrat mit 114 zu 76 Stimmen bei 3 Enthaltungen, die Initiative
Volk und Ständen zur Ablehnung zu empfehlen. Für die Initiative standen neben der
geschlossenen SVP-Fraktion zwei Drittel der Mitte-Fraktion sowie zwei Stimmen aus der
FDP- (de Quattro/fdp, VD; Dobler/fdp, SG) und eine aus der GLP-Fraktion
(Chevalley/glp, VD) ein. Abschliessend billigte die Volkskammer, dass ihre Kommission
die Petition 15.2044 für die Ungültigkeitserklärung der Initiative aus Gründen der
Einheit der Materie zur Kenntnis genommen hatte. Wie Kommissionssprecher Damien
Cottier (fdp, NE) im Ratsplenum erläuterte, war die Kommission der Ansicht gewesen,
dass die Volksinitiative die Einheit der Materie wahre, indem sie ein einziges Thema,
nämlich das Verbot der Gesichtsverhüllung in der Öffentlichkeit, betreffe.

In den Schlussabstimmungen zwei Tage darauf wurde der Bundesbeschluss, mit dem
das Parlament die Volksinitiative zur Ablehnung empfahl, im Nationalrat mit 113 zu 77
Stimmen bei 7 Enthaltungen angenommen, wobei die befürwortenden und
ablehnenden Stimmen dieselben geblieben waren wie bei der inhaltlichen Beratung.
Der Ständerat stimmte dem Bundesbeschluss mit 36 zu 7 Stimmen bei 2 Enthaltungen
zu; hier bestand die Opposition aus der geschlossenen SVP-Fraktion und CVP-Vertreter
Beat Rieder (cvp, VS). 

Weil sie aufgrund des Sessionsabbruchs nicht mehr in der Frühjahrssession 2020
stattgefunden hatten, standen auch die Schlussabstimmungen zum Bundesgesetz über
die Gesichtsverhüllung in der Sommersession 2020 auf der Agenda der
eidgenössischen Räte. Den indirekten Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Ja zum
Verhüllungsverbot» nahm der Nationalrat mit 104 zu 85 Stimmen bei 9 Enthaltungen an.
Während sich die Mitte-Fraktion hier grossmehrheitlich dafür aussprach, stimmten
neben der geschlossenen SVP- eine breite Mehrheit der Grünen Fraktion sowie einige
Angehörige der FDP- und der Mitte-Fraktionen dagegen. Der Ständerat verabschiedete
das Bundesgesetz über die Gesichtsverhüllung mit 35 zu 8 Stimmen bei 2 Enthaltungen,
wobei auch hier alle SVP- und zwei Mitte-Stimmen ablehnend waren. 16

Mitte Januar 2021 startete mit Medienkonferenzen sowohl seitens des Initiativkomitees
als auch des Bundesrats der Abstimmungskampf zur Volksinitiative «Ja zum
Verhüllungsverbot». In den zwei darauffolgenden Monaten bis zum
Abstimmungstermin am 7. März 2021 war das Thema Verhüllungsverbot in der Presse
praktisch täglich präsent. Wie die Zeitungs- und Inserateanalyse zeigte, erhielt die
Volksinitiative im angegebenen Zeitraum deutlich mehr Medienaufmerksamkeit als die
beiden anderen Abstimmungsvorlagen vom 7. März, das E-ID-Gesetz und das
Freihandelsabkommen mit Indonesien. Obgleich über das Verhüllungsverbot sehr viel
debattiert wurde, gab es weder für noch gegen die Initiative eine nennenswerte
Inseratekampagne. Dies ging mit einer komplexen Gemengelage in der intensiv
geführten Debatte einher: Die Grenze zwischen dem befürwortenden und dem
ablehnenden Lager war äusserst diffus; praktisch in jeder Partei oder gesellschaftlichen
Gruppierung, die ihren Standpunkt kundtat, gab es gewichtige Stimmen, die sich für die
jeweils gegnerische Seite starkmachten. Neben dem Egerkinger Komitee, das die
Initiative lanciert hatte, und der SVP, die sie im Parlament unterstützt hatte, stand auf
der Pro-Seite etwa auch ein Mitte-links-Komitee aus der Westschweiz, in dem sich
unter anderen GLP-Nationalrätin Isabelle Chevalley (VD), der Genfer FDP-Grossrat Jean
Romain, der Berner SP-Grossrat Mohamed Hamdaoui und alt-CVP-Nationalrätin
Marlyse Dormond Béguelin (VD) für das Verhüllungsverbot engagierten. Ferner warb ein
überparteiliches Frauenkomitee um die Nationalrätinnen Marianne Binder-Keller (mitte,
AG) und Monika Rüegger (svp, OW) sowie die Präsidentin des Forums für einen
fortschrittlichen Islam Saïda Keller-Messahli für die Initiative. Für ein Nein plädierten
indes alle grossen Parteien ausser der SVP – allerdings keineswegs geschlossen –, ein
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parlamentarisches Komitee unter der Federführung von FDP-Ständerat Andrea Caroni
(AR), der Schweizer Tourismusverband, mehrere Frauenverbände und
Frauenstreikkomitees sowie diverse Akteure, die sich selbst als liberal verstanden oder
sich für die Religionsfreiheit einsetzten, darunter die Operation Libero, Amnesty
International und verschiedene religiöse Organisationen. Die grossen Abwesenden im
Abstimmungskampf waren die direkt Betroffenen, die Nikabträgerinnen selber. Wie der
Tages-Anzeiger berichtete, lag das jedoch nicht daran, dass man sie nicht hätte zu Wort
kommen lassen, sondern dass sie sich – abgesehen von zwei Interviews während der
gesamten Kampagne – nicht äussern wollten. Nach gemäss eigenen Angaben
monatelanger Suche blieb der Zeitung deshalb nichts als die Erkenntnis, «dass verhüllte
Frauen in der Schweiz nicht nur Körper und Gesicht verstecken, sondern unsichtbar
und stumm bleiben».

Argumentativ bewegte sich der Abstimmungskampf auf verschiedenen Ebenen, wobei
die Befürwortenden und die Gegnerschaft über weite Strecken dieselben Punkte
vorbrachten, sie aber unterschiedlich interpretierten und daher zu gegenteiligen
Schlüssen kamen. Neben der Islamdebatte und der Grundrechtsdiskussion wurde von
beiden Seiten aus feministischer, sicherheitspolitischer, staatspolitischer und
empirischer Warte argumentiert. Wenngleich der Initiativtext keinen Bezug zur
islamischen Gesichtsverschleierung herstellte, war beiden Seiten klar, dass sie sich vor
allem gegen jene richtete. In der Presse war daher meist vom «Burkaverbot» oder von
der «Anti-Burka-Initiative» die Rede, obwohl in der Schweiz – wenn überhaupt –
ausschliesslich der Nikab zu sehen sei, wie eine im Abstimmungskampf viel zitierte
Studie der Universität Luzern feststellte. Während das Contra-Lager die Initiative als
anti-islamisch und diskriminierend gegenüber Musliminnen verstand, sah die Pro-Seite
sie als Mittel zum Kampf gegen den radikalen Islam und den Islamismus. Die
Religionsfreiheit der Musliminnen tangiere die Initiative nicht, weil die Verschleierung
nicht vom Islam verlangt werde, sondern ein kultureller Ausdruck für die Unterdrückung
der Frau sei; sie könne daher nicht als Ausübung der persönlichen Freiheit gewertet
werden. Vielmehr sei die Vollverschleierung sexistisch und entwürdigend, weil sie die
Frauen im öffentlichen Leben unsichtbar mache und entmenschliche. Die
muslimischen Frauen müssten davor bewahrt werden, weil sie sich mit Gesichtsschleier
nicht in die Schweizer Gesellschaft integrieren könnten. Die Gegenseite betonte, dass
sich die Nikabträgerinnen in der Schweiz in der Regel aus religiöser Überzeugung
freiwillig verschleierten und nicht befreit werden müssten – im Gegenteil: Soziologische
Studien aus Frankreich zeigten, dass die Verschleierung von den strenggläubigen
Musliminnen im westlichen Kulturkreis als antikonformistischer, emanzipatorischer Akt
verstanden werde. In Frankreich habe das Verbot den Gesichtsschleier sogar populärer
werden lassen, weil er jetzt auch als Ausdruck des Protests getragen werde. Zudem sei
es sexistisch und paternalistisch, den Frauen vorzuschreiben, wie sie sich zu kleiden
hätten und ihnen die freie Entscheidung für den Schleier nicht zuzutrauen. Falls eine
Frau den Schleier tatsächlich unter Zwang trage, kriminalisiere das Verbot überdies das
Opfer und wirke kontraproduktiv, indem es die betroffenen Frauen zuhause einsperre
und erst recht aus der Gesellschaft ausschliesse. Dass es gemäss der Studie der
Universität Luzern in der Schweiz nur 20 bis 30 vollverschleierte Frauen gebe, gab dem
ablehnenden Lager Anlass, das Anliegen als unnötige Symbolpolitik zu bezeichnen. Für
die Befürworterinnen und Befürworter war die Gesichtsverhüllung jedoch eine
Prinzipienfrage und auch in noch so kleinen Zahlen nicht tolerierbar. Sie sahen sich im
Motto «Wehret den Anfängen» bestärkt und forderten, jetzt zu handeln, solange es
noch nicht zu spät sei.

Weiter hob die Pro-Seite hervor, dass die Identifizierbarkeit von Personen
sicherheitsrelevant sei. Das Verhüllungsverbot schütze die Gesellschaft somit auch vor
vermummten Kriminellen wie zum Beispiel Hooligans oder gewalttätigen
Demonstrierenden. Dem setzte die Gegenseite entgegen, dass es in fünfzehn Kantonen
bereits verboten sei, sich bei Demonstrationen und Sportveranstaltungen zu
vermummen. (Als erster Kanton hatte Basel-Stadt 1990 ein solches Verbot eingeführt.)
Ausserdem verhindere das Verhüllungsverbot – anders als von den Initianten schon bei
der medienwirksamen Lancierung der Initiative suggeriert – keine Terroranschläge.
Dafür brauche es strafrechtliche und präventiv-polizeiliche Massnahmen, denn allein
durch ein Verhüllungsverbot würden radikalisierte Islamisten und Islamistinnen «nicht
plötzlich zurück in die Mitte der Gesellschaft finden», wie es der «Sonntags-Blick»
formulierte. In anderen Kontexten, etwa in winterlicher Kälte, an der Fasnacht oder in
der Pandemiesituation, sei die Verhüllung zudem auch für die Initiantinnen und
Initianten kein Problem, wie die im Initiativtext enthaltenen Ausnahmen zeigten.

Auf der staatspolitischen Ebene drehte sich die Diskussion um die Frage, ob das
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Verhüllungsverbot in die Bundesverfassung gehöre. Während die Contra-Seite es
ablehnte, Kleidervorschriften in die Verfassung zu schreiben, sah das Pro-Lager dies als
gerechtfertigt an, weil es eben nicht um eine blosse Kleidervorschrift gehe, sondern um
einen Grundsatz der liberalen und demokratischen Gesellschaft: In der Öffentlichkeit
das Gesicht zu zeigen und dasjenige des Gegenübers zu sehen, sei fundamental für das
Zusammenleben. Diese Begründung hatte auch den EGMR von der
menschenrechtlichen Zulässigkeit des Verhüllungsverbots in Frankreich überzeugt, als
dieses in Strassburg vergeblich angefochten worden war. Darüber, ob die seit Monaten
geltende Maskenpflicht aufgrund der Corona-Pandemie dieses Argument ad absurdum
führe oder ob sie gerade beweise, dass es das Verhüllungsverbot für das Funktionieren
der zwischenmenschlichen Beziehungen brauche, wurden sich die beiden Lager nicht
einig. Derweil war das gegnerische Lager der Ansicht, es sei gerade höchst illiberal,
etwas zu verbieten, das niemandem schade, nur weil es auf Ablehnung stosse. Auch der
Bundesrat argumentierte hauptsächlich staatspolitisch: Ein nationales
Verhüllungsverbot greife in die Souveränität der Kantone ein, denen die Polizeihoheit
obliege. Das Tessin und St. Gallen hätten bereits ein Verhüllungsverbot eingeführt,
während andere Kantone ein solches explizit abgelehnt hätten. Diese Entscheide seien
zu respektieren. Die Befürwortendenseite argumentierte indessen, dass die Regelung
einer solch fundamentalen gesellschaftlichen Frage nicht den Kantonen überlassen
werden dürfe. Dass die Gesichtsverhüllung in vielen anderen europäischen Ländern –
darunter Belgien, Bulgarien, Dänemark, Frankreich, Lettland und Österreich – und sogar
einigen arabischen Staaten wie Ägypten, Marokko, Senegal oder Tunesien verboten –
und im Falle von Frankreich das Verbot explizit vom EGMR als menschenrechtskonform
bestätigt – sei, wertete die Pro-Seite als Zeichen der Legitimität ihres Anliegens. Sie
betonte zudem die guten Erfahrungen, welche die Kantone Tessin und St. Gallen damit
gemacht hätten. Weder im Tessin noch in den bei arabischen Gästen beliebten
österreichischen Ferienorten habe sich das Verhüllungsverbot negativ auf den
Tourismus ausgewirkt, wie es der Tourismusverband befürchtete. Die Contra-Seite hob
hingegen hervor, dass im Tessin und in St. Gallen praktisch keine Verstösse gegen das
Verbot registriert würden, was bestätige, dass es sich nur um ein Scheinproblem
handle. In diesem Zusammenhang war in den Augen der Befürworterinnen und
Befürworter auch Justizministerin Karin Keller-Sutter, die sich im Namen des
Bundesrats gegen das Verhüllungsverbot aussprach, nicht glaubwürdig, weil sie in St.
Gallen als ehemalige Polizeidirektorin genau ebendieses eingeführt habe. Gleichzeitig
attestierten die Gegnerinnen und Gegner dem Egerkinger Komitee und der SVP ein
Glaubwürdigkeitsproblem, weil sie ihnen ihr Engagement für Frauenrechte nicht
abkauften.

Neben der Initiative selbst sorgte auch der indirekte Gegenvorschlag, der bei
Ablehnung der Initiative automatisch in Kraft treten würde, für einige Diskussionen. Die
Initiativgegnerinnen und -gegner waren der Ansicht, der Gegenvorschlag regle mit der
gesetzlichen Pflicht, zur Identifizierung vor Behörden das Gesicht zu zeigen, alles
Nötige. Ausserdem leiste er – im Gegensatz zum Verhüllungsverbot – einen
tatsächlichen Beitrag an die Stärkung der Frauenrechte und die bessere Integration von
ausländischen Frauen in die Gesellschaft. Die Initianten argumentierten hingegen, der
Gegenvorschlag löse das eigentliche Problem nicht und wer keine
«Gleichstellungsoffensive» («Weltwoche») wolle, müsse mit der Annahme der Initiative
den Gegenvorschlag verhindern.

Die durchgeführten Umfragen attestierten der Initiative von Anfang an gute Chancen.
Nachdem Ende Januar eine klare Ja-Mehrheit von 63 Prozent (Tamedia) bzw. 56
Prozent (SRF) resultiert hatte, legte die Nein-Kampagne im Folgenden etwas zu. Zwei
Wochen vor der Abstimmung bekundeten noch 59 bzw. 49 Prozent der Befragten eine
Ja-Stimmabsicht. Während die Parteibasis der SVP durchwegs zu rund 90 Prozent ja
stimmen wollte, zeigten sich die Anhängerschaften von FDP, Mitte und GLP gespalten –
hier konnte das Nein-Lager im Verlauf der Kampagne Boden gutmachen. Auch im linken
Lager traf das Anliegen immerhin bei rund 30 Prozent der Befragten auf Wohlwollen. 17

Am 7. März 2021 nahm die Schweizer Stimmbevölkerung die Volksinitiative «Ja zum
Verhüllungsverbot» mit 51.2 Prozent Ja-Stimmen an. Damit fiel das Ergebnis letztlich
knapper aus als aufgrund von Vorumfragen erwartet. Die Stimmbeteiligung betrug 51.4
Prozent. Die höchste Zustimmung erfuhr das Verhüllungsverbot im Jura (60.7% Ja),
gefolgt vom Tessin (60.5%) und Schwyz (60.2%). In St. Gallen, wo wie im Tessin bereits
ein kantonales Verhüllungsverbot gilt, dem 2018 zwei Drittel der Stimmbevölkerung
zugestimmt hatten, war die Zustimmung mit 53.1 Prozent vergleichsweise schwach. Am
wenigsten Unterstützung erhielt die Initiative im Kanton Basel-Stadt (40.6% Ja), gefolgt
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von Zürich (45.2%) und Genf (48.7%). Auch die Kantone Appenzell Ausserrhoden
(49.1%), Bern (49.6%) und Graubünden (49.6%) lehnten die Initiative knapp ab.
Bemerkenswert hoch war die Zustimmung für eine Initiative aus den Reihen der SVP –
auch im direkten Vergleich mit dem 2009 angenommenen Minarettverbot, das ebenfalls
vom Egerkinger Komitee initiiert worden war – in der Westschweiz. Verschiedene
Expertinnen und Experten mutmassten in den Medien, dass einerseits die Nähe zu
Frankreich den Diskurs analog der dort geführten Debatten stärker auf den
sicherheitspolitischen Aspekt gelenkt habe und andererseits die in der Romandie stark
präsenten, prominenten bürgerlichen und linken Stimmen, die sich für die Initiative
starkgemacht hatten, wohl erheblichen Einfluss gehabt und den Anti-SVP-Reflex
beschränkt hätten.
Die Befürwortendenseite wertete den Entscheid als «ein klares Signal des Widerstands
gegen die Islamisierung der Schweiz», wie sich der Urheber des ersten kantonalen
Verhüllungsverbots Giorgio Ghiringhelli vom «Corriere del Ticino» zitieren liess. Als
«Zeichen gegen den ‹politischen Islam›, der vielen Menschen Unbehagen bereitet»,
interpretierte die NZZ das Votum. Der Berner SP-Grossrat Mohamed Hamdaoui sah im
Resultat dementsprechend einen Positionsbezug der gemässigten Muslime gegen den
Islamismus, wie er gegenüber «Le Temps» verlauten liess.
Das unterlegene Lager bedauerte den Volksentscheid derweil aus verschiedenen
Gründen. Feministische Kreise, die sich gegen das Verhüllungsverbot starkgemacht
hatten, fühlten sich durch das Argument, die Vollverschleierung sei Ausdruck der
Unterdrückung der Frauen, für rassistische und xenophobe Zwecke missbraucht, wie
deren Vertreterin Meriam Mastour gegenüber der Presse erklärte. Die
Tourismusbranche befürchtete einen Imageschaden für die Schweiz und zeigte sich
besorgt, dass künftig weniger kaufkräftige und konsumfreudige Gäste aus den
Golfstaaten die Schweiz besuchen würden. Die Jungen Grünen und der IZRS erklärten
unabhängig voneinander, eine gerichtliche Anfechtung des Verhüllungsverbots wenn
nötig bis vor den EGMR unterstützen zu wollen. Pascal Gemperli, Pressesprecher der
FIDS, zeigte sich um die Sicherheit der muslimischen Gemeinschaft besorgt und
befürchtete zunehmende Aggression und Gewalt gegenüber Musliminnen und
Muslimen. Bundesrätin Karin Keller-Sutter betonte gegenüber den Medien, das
Abstimmungsresultat sei nicht als Votum gegen die Musliminnen und Muslime in der
Schweiz zu verstehen. Diese Linie wurde im unterlegenen Nein-Lager breit vertreten.
Dass der Ja-Anteil gegenüber der Minarettinitiative deutlich abgenommen habe, gebe
Anlass zur Hoffnung, dass die Schweiz vielleicht doch nicht so islamfeindlich sei, so der
Tenor.
Letztlich sei der Entscheid «vor allem auf symbolischer Ebene bedeutsam», resümierte
die NZZ. Die konkreten praktischen Auswirkungen sind in der Tat noch unklar. Wie Karin
Keller-Sutter erklärte, liege die Umsetzung bei den Kantonen, weil sie über die
Polizeihoheit verfügten. Sie hätten nun zwei Jahre Zeit, entsprechende Gesetze zu
erlassen. Der Bund müsse das Verbot unterdessen für diejenigen Bereiche, in denen er
zuständig ist – beispielsweise im öffentlichen Transportwesen und im Zollwesen – auf
Gesetzesebene konkretisieren. Gemäss dem «Blick» zeigten sich einige
Kantonsvertretende wenig motiviert, ein gesetzliches Verhüllungsverbot zu erlassen,
und würden die Umsetzung lieber ganz dem Bund überlassen. Initiant Walter Wobmann
(svp, SO) warf dem Bund in derselben Zeitung bereits vor, die Initiative nicht umsetzen
zu wollen: Ein Bundesgesetz sei «unabdingbar, um zu verhindern, dass am Schluss in
jedem Kanton etwas anderes gilt», zitierte ihn das Blatt.

Abstimmung vom 7. März 2021

Beteiligung: 51.42%
Ja: 1'427'344 (51.2%) / Stände: 16 4/2
Nein: 1'360'750 (48.8%) / Stände: 4 2/2

Parolen:
– Ja: EDU, Lega, SD, SVP
– Nein: FDP (4*; Frauen: 1*; Jungfreisinnige: 2*), GLP, GP, KVP, Die Mitte (2*), PdA, SP;
EKR, SSV, Travail.Suisse, VPOD, Schweizer Tourismus-Verband, EKS, SBK,
Schweizerischer Israelitischer Gemeindebund (SIG), Schweizerischer Rat der
Religionen, Katholischer Frauenbund (SKF), Alliance F, Amnesty International, Operation
Libero 
– Stimmfreigabe: EVP (3*); Schweizerische Evangelische Allianz
* Anzahl abweichender Kantonalsektionen 18
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Politique étrangère

Relations avec des organisations internationales

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in Strassburg lehnte zwei
Beschwerden gegen das in der Volksabstimmung 2009 gutgeheissene Minarettverbot
mit der Begründung ab, die beiden Beschwerdeführer hätten nicht geltend gemacht,
direkt vom Bauverbot betroffen zu sein. Dieser Entscheid ist endgültig. Laut
Ausführungen der Richter sind Gerichte in der Schweiz für die Beurteilung zuständig,
ob das Minarettverbot gegen die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK)
verstosse. 19

PROCÉDURE JUDICIAIRE
DATE: 09.07.2011
ANITA KÄPPELI

Enseignement, culture et médias

Culture, langues, églises

Eglises et questions religieuses

Der Tessiner «Kruzifix-Streit», bei dem es letztlich um das Verhältnis zwischen Kirche
und Staat geht, beschäftigte nun auch die eidgenössischen Räte. Der «Fall», der in der
Zwischenzeit deutlich Kulturkampf-Charakter angenommen hat, begann 1984, als im
Neubau der Schule von Cadro TI – einer Gemeinde im Hinterland von Lugano – in allen
Klassenzimmern Kruzifixe aufgehängt wurden. Dagegen protestierte ein Lehrer bei der
Gemeinde, die sich jedoch hinter die Schulleitung stellte. Unterstützt von der
Vereinigung der Freidenker legte der Lehrer beim Staatsrat Rekurs ein, wurde jedoch
erneut abgewiesen. Anderer Ansicht war das Tessiner Verwaltungsgericht, das die
Beschwerde mit dem Hinweis auf die konfessionelle Neutralität der Schulen (Art. 27
Abs. 3 BV) schützte. Diesen Bescheid mochte die abgewiesene Gemeinde nicht gelten
lassen, und sie zog den Fall ans Bundesgericht. Nach längerem Hin und Her gaben die
Lausanner Richter die Angelegenheit an den Bundesrat weiter, der 1988 unter Berufung
auf die Präambel der Bundesverfassung zugunsten der Gemeinde entschied. Dies
wiederum wollten Lehrer und Freidenker nicht hinnehmen und gelangten mit einer
Beschwerde an die Bundesversammlung. Am 4. Oktober beschloss die Vereinigte
Bundesversammlung auf Vorschlag der Begnadigungskommission, den Entscheid des
Bundesrates wegen mangelnder Zuständigkeit aufzuheben und den Fall dem
Bundesgericht zur Beurteilung zu überweisen. 20

PROCÉDURE JUDICIAIRE
DATE: 04.10.1989
MARIANNE BENTELI

Im Tessiner 'Kruzifix-Streit' fällte das Bundesgericht sein Urteil. Es befand, derart
symbolträchtiger Wandschmuck verstosse gegen Art. 27 Abs. 3 BV, welcher einen
konfessionell neutralen Unterricht in den öffentlichen Schulen garantiert, weshalb die
Kruzifixe in den Klassenzimmern zu entfernen seien. Das Urteil löste in katholischen
Kreisen und insbesondere im Tessin Bestürzung aus und führte zu drei Interpellationen
an den Bundesrat, welche bis zu Ende des Berichtsjahres im Parlament nicht behandelt
wurden. Der Bundesrat liess aber im Dezember seine Stellungnahme dazu
veröffentlichen. Er verwies darauf, dass er ursprünglich anders entschieden habe als
das Bundesgericht. Aus Rücksicht auf den Grundsatz der Gewaltenteilung stehe es ihm
jedoch nicht zu, das Urteil des Bundesgerichts zu kritisieren. Nach seiner Ansicht
beschränke sich das Urteil jedoch auf öffentliche Schulen und dürfe ausserhalb
derselben keinen Präzedenzcharakter haben. 21

PROCÉDURE JUDICIAIRE
DATE: 12.03.1991
MARIANNE BENTELI

Die verschiedenen zum Tessiner Kruzifixstreit hängigen Interpellationen wurden von
den eidgenössischen Räten behandelt. Dass sich zumindest der Nationalrat nicht in
diese heikle rechtliche Frage einmischen will, wurde klar, als er den Antrag des
Interpellanten Ruckstuhl (cvp, SG) auf Diskussion der bundesrätlichen Antwort
ablehnte. Etwas länger wurde die Angelegenheit im Ständerat aufgrund einer
Interpellation Danioth (cvp, UR) debattiert. Insbesondere wurde die Frage aufgeworfen,
wie weit Bundesrat und Parlament bei der Beurteilung ähnlicher Fälle an das Urteil aus
Lausanne gebunden wären, und ob es sich beim Kruzifix um ein allgemein christliches
oder ein spezifisch katholisches Symbol handle. Bundesrat Koller bekräftigte noch
einmal die Auffassung der Regierung, wonach es ihr nicht zustehe, Entscheide des
Bundesgerichts zu kritisieren, vertrat aber dennoch die Meinung, das Urteil müsse sich
auf Klassenzimmer öffentlicher Schulen beschränken und dürfe keinesfalls eine
Verbannung der christlichen Symbole aus dem öffentlichen Leben bedeuten. 22

INTERPELLATION / QUESTION
DATE: 22.03.1991
MARIANNE BENTELI
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Im Tessin wurde eine neue Runde im Kruzifix-Streit eingeläutet. Nachdem das
Bundesgericht 1990 entschieden hatte, ein derart symbolträchtiger Wandschmuck
verstosse in Schulstuben gegen Art. 27 Abs. 3 BV, welcher einen konfessionell neutralen
Unterricht in den öffentlichen Schulen garantiert, geriet nun der kantonale
Parlamentssaal in Bellinzona ins Visier der Freidenker. In einer 1989 eingereichten
Petition kritisierten sie, es sei unziemlich, dass das Parlament seine Funktion im
Zeichen religiöser Symbole wahrnehme. Das Tessiner Kantonsparlament lehnte die
Petition mit 51 zu 15 Stimmen bei drei Enthaltungen klar ab und sprach sich damit
deutlich für die Beibehaltung des religiösen Wandschmuckes aus. 23

POLITIQUE CANTONALE
DATE: 18.05.1993
MARIANNE BENTELI

Das Bundesgericht sprach sich indirekt für Toleranz gegenüber Religionen aus, die in
der Schweiz öffentlichrechtlich nicht anerkannt sind. Es stützte die Beschwerde eines
muslimischen Vaters, der gegen die Schulbehörden des Kantons Zürichs rekurrierte,
weil diese seine Tochter zwingen wollten, am (gemischtgeschlechtlichen)
obligatorischen Schwimmunterricht teilzunehmen. Das Bundesgericht befand
einstimmig, das öffentliche Interesse am Schwimmunterricht sei nicht so gewichtig,
dass deswegen auf religiöse Anschauungen einer Minderheit keine Rücksicht
genommen werden könne. Auch das Bundesamt für Ausländerfragen zeigte Verständnis
für Bräuche ausserchristlicher Religionen. Es wies die kantonalen und kommunalen
Behörden an, Personen, die aus religiösen Gründen eine Kopfbedeckung tragen, zu
gestatten, sich für Identitätsausweise so photographieren zu lassen. Mit dieser
Regelung konnte der "Schleier-Streit" beigelegt werden, den Türkinnen in Biel ausgelöst
hatten, als sie sich den Weisungen der dortigen Fremdenpolizei widersetzten, sich
ohne Kopftuch ablichten zu lassen.

Hingegen lehnte das Bundesgericht die Beschwerde eines Sikhs ab, welcher die
Helmtragpflicht als Verletzung seiner Religionsfreiheit angefochten hatte, da es beim
Wechsel vom Turban zum Helm zu einem von seiner Religion verbotenen Entblössen
des Kopfes in der Öffentlichkeit komme. 24

PROCÉDURE JUDICIAIRE
DATE: 19.11.1993
MARIANNE BENTELI

Gemäss einer Studie der Eidg. Ausländerkommission versteht sich die Mehrheit der
Muslime in der Schweiz (fast 90% stammen aus dem Balkan und der Türkei) als
Mitglieder der schweizerischen Gesellschaft. Sie teilten die westliche Sicht von Religion
als Privatsache und verhielten sich möglichst unauffällig. Unterschiede in der
Wertordnung ergäben sich am ehesten beim Verständnis der Geschlechterrollen, wobei
bei ihnen weiterhin die traditionelle Rollenteilung dominiert. Praktiken wie die
Mädchenbeschneidung, Kinderheirat und körperliche Züchtigung von Frauen lehnten
sie durchwegs ab, einzig bei der Kopftuchfrage gingen die Meinungen auseinander. In
Zürich gründeten in der Schweiz aufgewachsene Muslime das Institut für interkulturelle
Zusammenarbeit und Dialog. 25

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 28.10.2005
MAGDALENA BERNATH

Neuerdings sind den religiösen Fundamentalisten aus evangelikalen Kreisen sowie den
Rechtsaussenpolitikern der SVP der Bau von Minaretten resp. neuer Moscheen ein Dorn
im Auge. Im Gegensatz zu den Kirchtürmen der christlichen Konfessionen sehen sie
darin nicht ein rein religiöses Symbol, sondern eine Art Kriegserklärung der islamischen
Welt an die abendländische Zivilisation. Von Nationalrat Wobmann (svp, SO) in der
Sommersession auf den Bau von Minaretten angesprochen, erklärte Bundesrat
Couchepin, die Erteilung einer Baubewilligung liege im Ermessen der Gemeinden und
Kantone, wobei für eine Ablehnung lediglich raumplanerische oder baurechtliche, nicht
aber religiöse Aspekte zu berücksichtigen seien. Etwas anderes wäre mit der
verfassungsmässig garantierten Glaubensfreiheit nicht vereinbar. Bundespräsident
Leuenberger äusserte sich ebenfalls zu der Frage und bezeichnete die Minarett-
Debatte als «reine Wahlkampf-Schaumschlägerei»: Natürlich werde seit dem 11.
September 2001 über das Verhältnis zwischen Christentum und Islam und über die
Ursachen des islamistischen Terrorismus diskutiert, was auch richtig sei, aber es sei
keineswegs so, dass die Schweizer Bevölkerung sich durch den Bau von Minaretten
bedroht fühle. In der zweiten Jahreshälfte kündigten verschiedene Gruppierungen um
den rechts aussen politisierenden SVP-Nationalrat Schlüer (ZH) an, 2007 eine
Volksinitiative gegen den Bau von Minaretten lancieren zu wollen. 26

INTERPELLATION / QUESTION
DATE: 19.06.2006
MARIANNE BENTELI
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Das Kopftuchtragen einer muslimischen Frau rechtfertigt keine Verweigerung einer
Einbürgerung. Zu diesem Grundsatzurteil kam das Bundesgericht im Fall von zwei
Beschwerden. Das Tragen eines Kopftuches als religiöses Bekenntnis sei durch die
verfassungsrechtliche Verankerung der Glaubens- und Gewissensfreiheit geschützt.
Wenn keine anderen Gründe gegen eine Einbürgerung sprächen, beispielsweise eine
mangelnde Beherrschung einer Landessprache, verletze eine verweigerte Einbürgerung
das Diskriminierungsverbot der Verfassung. 27

PROCÉDURE JUDICIAIRE
DATE: 06.03.2008
MARIANNE BENTELI

Die Rolle des Islam in der Schweiz wurde auch in den Medien stark thematisiert.
Führend waren Debatten über allfällige Kopftuch- und Burkaverbote sowie über die
Zulässigkeit muslimischer Grabstätten. Insbesondere eine parlamentarische Debatte im
Kanton Aargau brachte im Mai gesamtschweizerisch die Gemüter in Wallung. Der Grosse
Rat sprach sich überaus deutlich für einen von den Schweizer Demokraten
eingebrachten Vorschlag aus, eine Standesinitiative für ein schweizweites Burkaverbot
zu lancieren. Diverse Stimmen verurteilten diese Diskussion daraufhin als
Scheindebatte; sie thematisiere an der Lebenswirklichkeit der in der Schweiz lebenden
Mehrheit der Muslime vorbei und sei deshalb kontraproduktiv für deren Integration.
Gegen ein Burkaverbot vereinten sich Frauen der SP, CSP, FDP und der Grünen. Ulrich
Schlüer (svp, ZH), einer der Haupt-Initianten der Minarett-Initiative, äusserte zum
allgemeinen Erstaunen Bedenken gegenüber dem Anliegen. Die zuständige kantonale
Kommission folgerte auf diese und andere Reaktionen, dass das Verbot eines
bestimmten Kleidungsstückes „ausserordentlich willkürlich“ sei und beschloss eine
erweiterte Fassung der Initiative. Mitte September reichte der Kanton Aargau
schliesslich eine Standesinitiative für ein generelles nationales Verhüllungsverbot im
öffentlichen Raum ein. Im Kanton sprachen sich die Fraktionen der SVP, CVP, FDP und
EVP für, und die SP und die Grünen gegen den Vorstoss aus. 28

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 05.05.2010
MARLÈNE GERBER

Im Herbst wurde aufgrund zweier durch Freidenker provozierten Vorfällen eine
nationale Debatte über die Präsenz von Kruzifixen und Kreuzen im öffentlichen Raum
lanciert. Ida Glanzmann-Hunkeler (cvp, LU) reichte daraufhin eine parlamentarische
Initiative ein, mit welcher  sie Klarheit über solche Fragen schaffen will. Das Geschäft
will in der Bundesverfassung verankern, dass christlich-abendländische Symbole in der
Öffentlichkeit generell zulässig sein sollen. 29

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 02.12.2010
MARLÈNE GERBER

Die Frage, inwiefern dem Islam über seine religiösen und gesellschaftlich-kulturellen
Symbole wie dem Kopftuch oder der Burka in einer säkularen, aber in christlicher
Tradition stehenden Gesellschaft Sichtbarkeit zugestanden wird, beschäftigte nicht nur
die Legislativen. So fanden sich etwa die öffentlich-rechtlichen Medien unverhofft im
Spannungsfeld zwischen den von der Gesellschaftsmehrheit vertretenen Werte und der
durch eine Minorität gleichermassen beanspruchten Glaubens- und Religionsfreiheit
wieder. Der Fall einer Westschweizer Journalistin und kopftuchtragender Muslima, die
sich um eine Stelle beim öffentlichen Westschweizer Radio bewarb, drängte die
Journalistenzunft zur Auseinandersetzung mit ihrem gesellschafts- und
verfassungspolitischen Selbstverständnis. Dabei gingen die Meinungen über die
Gewichtung der Glaubens- und Religionsfreiheit im grundsätzlich religionsneutralen
Angebot des öffentlich-rechtlichen Senders auch SRG-intern weit auseinander. Mit
Hinweis auf die Singularität des Falls sah die SRG von einer schweizweiten Regelung der
Kopftuchfrage ab und überliess den Entscheid der Westschweizer RTS, die ihren
Mitarbeitenden das sichtbare Tragen religiöser, aber auch politischer Symbole im
Rahmen ihrer Berufsausübung in der Öffentlichkeit verbot. 30

DÉBAT PUBLIC
DATE: 06.01.2011
SUZANNE SCHÄR

Der Ständerat beschäftigte sich im März als Erstrat mit der im Vorjahr vom Kanton
Aargau eingereichten Standesinitiative für ein nationales Verhüllungsverbot im
öffentlichen Raum. Dieses fusst auf einem durch die zuständige Aargauer
Parlamentskommission für Sicherheit abgeänderten Vorstoss der Schweizer
Demokraten für ein schweizweites Burkaverbot, der vom aargauischen Grossen Rat
deutlich angenommen worden war. Während die Mehrheit der SPK-SR die Initiative zur
Ablehnung empfahl, hoffte eine rechtsbürgerliche Kommissionsminderheit vergeblich
auf deren Annahme: Mit 24 zu vier Stimmen gab die Kleine Kammer der Initiative keine
Folge. Die Befürworter der Vorlage bemühten sich hervorzuheben, dass die öffentliche
Sicherheit (auch und gerade vor vermummten Randalierern) im Zentrum ihres Anliegens

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 09.03.2011
SUZANNE SCHÄR
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stünde. Auf eine Darlegung der primär religions- und gesellschaftspolitisch
begründeten Motivation des Anliegens (Burka-/Niqab- bzw. Verschleierungsverbot im
öffentlichen Raum), wie sie noch auf kantonaler Ebene diskutiert worden war, wurde
verzichtet. Auch die Initiativgegner rangen um eine politisch korrekte Begründung ihres
Standpunkts. Staatspolitisch argumentierend, identifizierten sie die Kantone als
Garanten der öffentlichen Sicherheit und sprachen dem Bund die entsprechende
Kompetenz ab. Der Nationalrat hat das Geschäft noch nicht behandelt. Zum
Verschleierungsverbot aus Sicht der geltenden Rechtsordnung siehe hier. 31

Im Rahmen der ausserordentlichen Session zur Migrationspolitik im September
beschäftigte sich nach der Kleinen auch die Grosse Kammer mit einem Vorstoss für ein
generelles Vermummungsverbot im öffentlichen Raum. Eine Motion Freysinger (svp,
VS) „Runter mit den Masken“ suchte den Weg über das Bundesgesetz über Massnahmen
zur Wahrung der inneren Sicherheit. Der Bundesrat erkannte keine Bundeskompetenz
und verwies auf die beiden unteren Staatsebenen. Der Nationalrat nahm die Motion
aber mit 101 zu 77 Stimmen bei neun Enthaltungen und zwölf unbegründeten Absenzen
an. Die BDP und die SVP-Fraktion stimmten einstimmig, die CVP-Fraktion mit
überwiegender Mehrheit, die FDP-Fraktion (acht der neun Enthaltungen stammten von
den Freisinnigen) zur Hälfte dafür. Grüne und Sozialdemokraten stellten sich
geschlossen dagegen. Der Ständerat lehnte die Motion im Folgejahr hingegen ab. 32

MOTION
DATE: 28.09.2011
SUZANNE SCHÄR

Die staatpolitische Kommission des Nationalrats (SPK) empfahl mit präsidialem
Stichentscheid (bei 12 zu 12 Stimmen) Folgegeben für eine parlamentarische Initiative
Glanzmann-Hunkeler (cvp, LU), die christlichen Symbolen im öffentlichen Raum ein
verfassungsrechtliches Vorrecht vor anderen religiösen Zeichen einräumen möchte.
Damit soll verhindert werden, dass mit Berufung auf die Glaubens- und
Gewissensfreiheit eine Entfernung der im gesellschaftlichen Alltag verankerten
Insignien christlicher Kultur und Tradition erwirkt werden könnte. Da die ständerätliche
SPK im Herbst des Berichtsjahrs mit Verweis auf die geforderte religiöse Neutralität des
Staats gegenteiliger Meinung war, gelangt das Geschäft zum Entscheid an die Räte.
Dieser ist für 2012 vorgesehen. 33

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 13.10.2011
SUZANNE SCHÄR

Bereits im Jahr 2011 berieten die beiden Staatspolitischen Kommissionen über eine
parlamentarische Initiative Glanzmann-Hunkeler (cvp, LU), welche zum Ziel hatte,
Symbole der christlichen-abendländischen Kultur im öffentlichen Raum
verfassungsrechtlich zu schützen. Während die SPK-NR die Annahme der Initiative
empfahl, sprach sich die SPK-SR gegen die Vorlage aus, da eine Sonderstellung des
Christentums die friedliche Koexistenz der verschiedenen Religionen gefährden würde.
Somit gelangte das Geschäft während des Berichtjahrs zum Entscheid an die Räte. Der
Nationalrat gab der Initiative mit 87 zu 75 Stimmen Folge, während der Ständerat sie
knapp mit 21 zu 17 Stimmen ablehnte. 34

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 11.06.2012
MÄDER PETRA

Mit 87 zu 93 Stimmen beerdigte der Nationalrat eine aargauische Standesinitiative für
ein nationales Verhüllungsverbot im öffentlichen Raum in der Herbstsession 2012 nur
äusserst knapp. Neben den geschlossenen Fraktionen der BDP und der SVP erhielt das
Anliegen auch von einer Grossmehrheit der CVP-Fraktion sowie einem Drittel der
liberalen Fraktion Unterstützung. 35

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 28.09.2012
MARLÈNE GERBER

Für Aufruhr sorgte im Sommer ein Bundesgerichtsentscheid, der zwei Schülerinnen
mazedonischer Herkunft Recht gab und damit das von der Thurgauer Sekundarschule
verhängte Kopftuchverbot im Schulunterricht im konkreten Fall als unzulässig erklärte.
Kantonale CVP- und SVP-Sektionen reagierten postwendend mit der Einreichung von
parlamentarischen Vorstössen oder erwogen gar die Lancierung von Volksbegehren für
generelle Kopftuchverbote auf kantonaler Ebene. Zur Frage, ob ein solches Verbot an
Schulen mit der Bundesverfassung vereinbar wäre, äusserte sich das Bundesgericht
nicht. 36

PROCÉDURE JUDICIAIRE
DATE: 12.07.2013
MARLÈNE GERBER
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Nach der knappen Ablehnung der parlamentarischen Initiative Glanzmann-Hunkeler
(cvp, LU) im Vorjahr, beschäftigte sich das Parlament im Berichtsjahr erneut mit der
Frage betreffend die Präsenz von religiösen Symbolen im öffentlichen Raum. In Form
eines Postulats forderte Thomas Aeschi (svp, ZG) vom Bundesrat, den Regelungsbedarf
in dieser Angelegenheit darzulegen. Konkret verlangte der Postulant eine Stellungnahme
zum Aufhängen von Kreuzen und anderen religiösen Symbolen sowie zum Tragen
religiöser Zeichen in öffentlichen Gebäuden. Betreffend Letzteres ist der Bundesrat
angehalten, eine differenzierte Betrachtung zwischen dem Tragen kleinerer religiöser
Zeichen wie Halsschmuck sowie grösserer religiöser Zeichen wie Kopfbedeckungen
oder Ganzkörperbekleidung wie dem Habit anzustellen. Darüber hinaus äusserte sich
der Postulant kritisch zur Erhebung der Kirchensteuer für juristische Personen und
verlangte eine Überprüfung der Vereinbarkeit kantonaler Regelungen mit dem
eidgenössischen Steuerharmonisierungsgesetz. Während der Bundesrat es als
notwendig erachtete, Fragen zur Präsenz und Bedeutung von religiösen Symbolen im
öffentlichen Raum in einem Bericht zu klären, stellte er sich gegen eine Stellungnahme
zur Angemessenheit der Kirchensteuererhebung bei juristischen Personen. Das
Einziehen dieser Steuer falle in die Kompetenz der Kantone und sei demzufolge auf
dieser Entscheidungsebene zu behandeln. Das Parlament folgte der Empfehlung des
Bundesrates und lehnte dieses Anliegen ab. Die anderen beiden Punkte des Vorstosses
wurden diskussionslos angenommen und überwiesen. 37

POSTULAT
DATE: 13.12.2013
MARLÈNE GERBER

Das sankt-gallische Au-Heerbrugg beschloss an einer Urnenabstimmung im Februar mit
einer Zweidrittelmehrheit ein Kopftuchverbot im Schulunterricht. Bei der
Abstimmungsvorlage handelte es sich um ein von der kantonalen SVP ergriffenes
Referendum, das als Reaktion auf die von der Schulbehörde beschlossene Aufhebung
eines 2010 vom St. Galler Erziehungsrat empfohlenen Kopftuchverbots zu Stande kam.
Die beiden somalischen Mädchen, deren Weigerung zur Ablegung des Kopftuchs den
Schulrat zum Umdenken bewogen hatte, gaben bekannt, den Entscheid mit ihrem
Anwalt, dem grünen Nationalrat Daniel Vischer (gp, ZH), anfechten zu wollen. Vischer
hatte im Vorjahr bereits die beiden thurgauischen Schülerinnen mazedonischer
Herkunft erfolgreich vor dem Bundesgericht vertreten.
Im November überwies der sankt-gallische Kantonsrat mit deutlicher Mehrheit eine
SVP-Motion, die den Kanton beauftragt, gesetzliche Regelungen für
Bekleidungsvorschriften in Schulen zu erlassen. Zwei Wochen zuvor stützte das
Verwaltungsgericht in St. Gallen die Beschwerde eines weiteren muslimischen
Mädchens aus Sankt Margrethen. Ein Kopftuchverbot wäre zum jetzigen Zeitpunkt
unverhältnismässig. Die kopftuchtragende Schülerin sei weder ein Störfaktor in der
Schule noch verhindere die Kopfbedeckung die Integration der 13-Jährigen. Im Kanton
Thurgau, wo das Bundesgericht im Vorjahr aufgrund fehlender rechtlicher Grundlagen
ein von einer Schulgemeinde verhängtes Kopftuchverbot als unzulässig erklärte,
scheiterten die Versuche der SVP im Grossen Rat, mittels Motion die rechtliche Basis zu
schaffen. Des Weiteren scheiterte im Kanton Aargau eine Motion der CVP-Fraktion, die
ebenfalls das Tragen des Kopftuchs im Schulunterricht verbieten wollte, aufgrund
fehlender Unterstützung ausserhalb der CVP und SVP. 38

POLITIQUE CANTONALE
DATE: 10.02.2014
MARLÈNE GERBER

In der Frage nach dem Kopftuchverbot im Schulunterricht für das muslimische
Mädchen aus St. Margrethen (SG) wollte die Schulgemeinde den Entscheid des
Verwaltungsgerichts aus dem Jahr 2014 nicht hinnehmen und entschied sich, vor
Bundesgericht zu rekurrieren. Die Richter der II. öffentlichen Abteilung lehnten die
Beschwerde aber mit vier zu einer Stimme ab. Die von der Schulgemeinde aufgezeigte
Argumentation sei nicht überzeugend genug gewesen; in diesem konkreten Fall könne
man weder den Religionsfrieden noch die Gleichberechtigung der Geschlechter oder
die Schuldisziplin als Grundlage für das Verbot anbringen.
Die sankt-gallische SVP zeigte sich empört über den Richterspruch und verstand das
Urteil als einen Rückschlag für die Integrationsbestrebungen in der Volksschule. Das
islamische Kopftuch sei als ein Indiz für die fundamentalistische Auslegung der Religion
zu betrachten. In diesem Sinne könnten ebendiese Kreise das vorliegende Urteil als
einen Freifahrtschein für Forderungen auslegen. Die Föderation islamischer
Dachorganisationen Schweiz (FIDS) hingegen zeigte sich äusserst erleichtert über das
Urteil und nahm den Entscheid als unterstützende Grundlage für den Dialog zwischen
den Religionsgemeinschaften an. Der Grundtenor war aber im Wesentlichen der
Gleiche: Das Bundesgerichtsurteil sei als richtungsweisend zu verstehen, denn es stelle
sich nun die Frage, wie noch offene, aber bereits vor dem Entscheid eingereichte
Vorstösse – wie beispielsweise in der Nachbargemeinde Au-Heerbrugg – umgesetzt

POLITIQUE CANTONALE
DATE: 21.02.2015
MELIKE GÖKCE
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werden sollten.
In der Zwischenzeit hatte sich auch die Walliser SVP des Themas angenommen. Anfangs
des Jahres lancierte sie eine Initiative, welche ein Verbot von jeglicher Kopfbedeckung
im Schulzimmer forderte, wobei sie aber keinen Hehl daraus machte, dass das Verbot
primär auf das Kopftuch ausgerichtet sei. Jean-Luc Addor (VS, svp), Co-Präsident des
Initiativkomitees, wies zwar darauf hin, dass das Kopftuch im Wallis noch keine
weiträumige Verbreitung gefunden habe, das Credo in dieser Angelegenheit aber laute:
Lieber vorbeugen als bekämpfen! Im März 2015 reichte zudem die Walliser CVP beim
kantonalen Parlament eine Motion ein mit dem Titel "Kopfbedeckungsverbot an der
Schule: für eine pragmatische Lösung". Diese solle insbesondere für die jeweiligen
Schulleitungen eine Rechtsgrundlage für das Ergreifen entsprechender Massnahmen –
bis hin zum Verbot – schaffen. Die Motion wurde mit 90 zu 18 Stimmen bei 4
Enthaltungen angenommen und zur Stellungnahme dem Regierungsrat überwiesen.
Um ein Gegengewicht zur SVP-Initiative zu bilden, formierten sich im April einige
muslimische Bürgerinnen und Bürger zur Gruppierung V.I.V.E (pour Valaisan-ne-s
contre l'Interdiction du Voile à l'Ecole). Während mehrerer Monate bereitete die
Gruppe ein Manifest vor, welches schliesslich am 20. November (Tag der Kinderrechte)
im Internet freigeschaltet und all jenen zur Unterschrift freigestellt wurde, welche sich
für den Zugang zur Bildung für alle und gegen eine weitläufige Verbreitung der
Islamophobie einsetzen wollten. 39

In Erfüllung des Postulats Aeschi (svp, ZG) legte der Bundesrat im Sommer 2017 seinen
Bericht zur Präsenz religiöser Symbole im öffentlichen Raum vor. Der Postulant hatte
den Bundesrat ersucht, der Frage nach einem allfälligen gesetzgeberischen
Handlungsbedarf bezüglich des Aufhängens und Tragens religiöser Zeichen in
öffentlichen Gebäuden nachzugehen. Der Bundesrat sieht indes keine Notwendigkeit
darin, entsprechende Rechtsvorschriften auf Bundesebene aufzugreifen.
Erfahrungsgemäss werde ein Grossteil der Konflikte um besagte Thematik
ausserrechtlich gelöst. Zudem sei der föderalistische Ansatz des Religionsrechts in der
Schweiz stark verankert und habe sich grundsätzlich gut bewährt. Kommunale und
kantonale Behörden seien in der Regel mit den jeweiligen lokalen Umständen gut
vertraut und durchaus im Stande, situationsgerechte und zweckmässige Lösungen im
direkten Kontakt mit den Betroffenen zu finden. In den seltenen Fällen der
Rechtsweginanspruchnahme gelinge es den Gerichten gut, die individuellen
Grundrechtsansprüche mit den gesellschaftlichen Interessen in Einklang zu bringen. 40

RAPPORT
DATE: 09.06.2017
MELIKE GÖKCE

Der Bundesrat erachtete das Anliegen des Postulats Aeschi (svp, ZG) mit dem im
Sommer 2017 verabschiedeten Bericht zur Präsenz religiöser Symbole im öffentlichen
Raum als erfüllt und beantragte dem Nationalrat im Rahmen seines Berichtes zu
Motionen und Postulaten (BRG 18.006) die Abschreibung des Vorstosses. Dieser kam
dem Antrag in der Sommersession 2018 nach. 41

RAPPORT
DATE: 05.06.2018
MELIKE GÖKCE

Im Sommer 2019 verlagerte eine am Institut für Religionsrecht der Universität Freiburg
verfasste Studie den religionspolitischen Fokus vom nationalen auf die kantonalen
Parlamente. Max Ammann und Prof. René Pahud de Mortanges untersuchten für den
Zeitraum von 2010 bis 2018 eingereichte Vorstösse zu religionspolitischen Themen in 15
repräsentativ ausgewählten Kantonen. 
Insgesamt konnten die Autoren 140 parlamentarische Vorstösse ausfindig machen
(Höchstwert: 20 im Kt. Bern; Tiefstwert: 0 im Kt. Graubünden), die insgesamt 16
verschiedenen Parteien zugeordnet werden konnten. Über zwei Drittel der
eingereichten Vorstösse kamen von den vier Bundesratsparteien SVP, SP, FDP und CVP,
wobei die SVP mit 48 Vorstössen – also rund einem Drittel aller Vorstösse – mit Abstand
die aktivste Partei war und selbst die beiden zweitklassierten Parteien SP und CVP (je 20
Vorstösse) zusammengenommen noch übertraf. Hinsichtlich der
Religionsgemeinschaften fokussierten die Vorstösse in erster Linie den Islam (ca. 60%)
und das Christentum (ca. 30%), während das Judentum den Autoren zufolge in der
kantonalen Politik praktisch inexistent sei. Mit 33 von insgesamt 81 islamspezifischen
Vorstössen (CVP 9; FDP und SP je 6) und zehn von insgesamt 42 Einreichungen zum
Christentum (SP 7; FDP 5; CVP 3) dominierte die SVP die Religionsdebatte nachweislich,
wobei sie in der Islamdebatte einen deutlich grössen Unterschied zu den anderen
Parteien aufwies, was gemäss den Studienverantwortlichen durchaus ihrem
Parteiprogramm entspreche.
Innerhalb der Vorstösse, die das Christentum betrafen, benannten die Forscher die
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Kirchenfinanzierung und die Kirchensteuern, die religiöse Neutralität, kirchliche
Feiertage und den Religionsunterricht als Kernthemen. Lediglich in einzelnen Kantonen
zur Diskussion standen hingegen Themen wie Kirchenglocken, Freikirchen oder die
Aberkennung des öffentlich-rechtlichen Status der römisch-katholischen Kirche.
Letzteres Anliegen sei gemäss den Autoren der einzige Vorstoss gewesen, der offen die
Privilegien einer christlichen Kirche angreife. Zusammenfassend zeige die Analyse auf,
dass den christlichen Kirchen zunehmend ein «säkularer Wind» seitens der Politik
entgegenwehe und ihre rechtliche und gesellschaftliche Stellung mit den eingereichten
Vorstössen meistens unter Druck gesetzt werde.
Dennoch stelle der Islam in der politischen Arena noch immer die umstrittenste
Religionsgemeinschaft dar, obwohl die Musliminnen und Muslime lediglich fünf Prozent
der Schweizer Wohnbevölkerung ausmachten und zudem eine sehr disperse
Gemeinschaft seien. Die mit dem Islam verknüpften Schlüsselthemen fokussierten
Vermummungsverbote und Kleidervorschriften, die öffentliche Anerkennung,
islamische Institutionen im Allgemeinen, die Wertedebatte – insbesondere hinsichtlich
der Scharia – sowie die Radikalisierungs- und Terrorgefahr. Ammann und Pahud de
Mortanges kamen zum Schluss, dass ein Grossteil der eingereichten Vorstösse sehr
islamkritisch gewesen sei und dass die Legislativmitglieder offensichtlich grosse
Vorbehalte gegenüber der – in der Schweiz – vergleichsweise neuen Religion und ihrer
Anhängerschaft hätten. Die Debatte finde hierbei auf den zwei Ebenen der
institutionellen und der gesellschaftlich-kulturellen Einbindung statt.
Hinsichtlich der möglichen Auswirkungen religionspolitischer Vorstösse auf das
Religionsverfassungsrecht werden gemäss der Autorenschaft zwei politische Agenden
ersichtlich: Zum einen übe ein offensiver politischer Ansatz Druck auf die anerkannten
Kirchen aus und tendiere somit zu einem Abbau ihrer institutionellen Privilegien, was
sich früher oder später auf ihren rechtlichen Status auswirken könne. Zum anderen
bestehe gerade gegenüber neueren, nicht-christlichen Religionsgemeinschaften und
besonders dem Islam ein tendenziell defensiverer und auf Erhalt bedachter politischer
Ansatz, obwohl die Politik aufgrund verfassungsrechtlicher Vorgaben möglichst zu einer
Gleichbehandlung aller Religionsgemeinschaften angehalten wäre. Allerdings sei der
Wille hierzu und die damit einhergehende Einräumung ähnlicher Privilegien und
Rechte, wie sie den christlichen Volkskirchen zugesprochen werden, gegenwärtig nur
wenig ersichtlich. 42

Mit Verweis auf die christlich-abendländische Tradition der Schweiz und einer
Reminiszenz auf die drei Eidgenossen – Arnold von Melchtal, Walter Fürst und Werner
Stauffacher – beantragte Nationalrat Jean-Luc Addor (svp, VS) mittels einer
parlamentarischen Initiative eine dahingehende Änderung des Parlamentsrechts, dass
zur Weihnachtszeit in der Kuppelhalle des Parlamentsgebäudes nebst dem traditionell
zur Wintersession aufgestellten Weihnachtsbaum auch eine Weihnachtskrippe
vorgesehen wird. Es sei denkbar, dass die Krippe im Turnus jeweils von einem Kanton
gestaltet werde und auch dass sich Institutionen aus dem Bereich der Behinderten-
sowie Kinder- und Jugendbetreuung einbringen könnten. 
Das Büro-NR beantragte in der Vorprüfung mit 5 zu 4 Stimmen bei einer Enthaltung
kein Folgegeben. Die Mehrheit argumentierte, dass dem Grundsatz der konfessionellen
Neutralität gerade auch an einem solch symbolträchtigen Ort wie dem
Parlamentsgebäude nachzukommen sei. Daher erachte man die bisherige Tradition des
Weihnachtsbaumes als einen guten Mittelweg, ohne auf religiöse Darstellungen
zurückgreifen zu müssen. Die Minderheit Estermann (svp, LU) verwies hingegen auf die
lange Tradition der Weihnachtskrippen in der Schweiz, die zugleich ein wichtiges
Symbol der christlichen Landeswurzeln darstellten und auch an die Geschichte der
Eidgenossenschaft anknüpften. 43

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 14.02.2020
MELIKE GÖKCE

In der Frühjahrssession 2020 kam der Nationalrat dem Mehrheitsantrag des Büro-NR
nach und entschied in der Vorprüfung der parlamentarischen Initiative Addor (svp, VS)
mit 107 zu 70 Stimmen bei 4 Enthaltungen gegen Folgegeben. Das auffälligste Votum in
der Diskussion um das dargelegte Anliegen, zur Weihnachtszeit in der Kuppelhalle des
Parlamentsgebäudes nebst des obligaten Weihnachtsbaums auch eine
Weihnachtskrippe aufzustellen, kam von Nationalrat Paganini (cvp, SG): Dieser wollte
vom Initianten wissen, wie er denn gedenke, die «Absurdität», wenige Tage vor Ostern
eine Diskussion um Weihnachtskrippen anzustossen, anstatt sich «wirklichen»
Problemen zuzuwenden, gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern des Landes zu
erklären.
Jean-Luc Addor sah die Problemrelation zwar ein, ermahnte aber dennoch, dass man

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 09.03.2020
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dieser Thematik keine geringe Relevanz zuschreiben dürfe, da sie eine gewisse
symbolische Bedeutung in sich trage. Gerade an die Ratskolleginnen und -kollegen mit
dem «C» im Parteinamen appellierte er, sich der Bedeutung von Symbolen neuerlich
bewusst zu werden, da die Mitbürgerinnen und Mitbürger nicht nur von praktischen
Dingen lebten, sondern auch von Symbolen, an die sie glaubten.
Auch wenn er auf den Ausgang der Abstimmung keinen grossen Einfluss genommen
hatte, so schien Addors Appell bei der Christpartei dennoch Gehör gefunden zu haben.
Während sämtliche andere Fraktionen entweder geschlossen gegen (SP, GLP, GP; FDP:
21 dagegen, 2 dafür, 3 Enthaltungen) oder geschlossen für (SVP) Folgegeben waren,
zeigte sich bei der Mitte-Fraktion ein offensichtlicher Wertegraben: Bei einem
Stimmenverhältnis von 19 zu 8 Stimmen bei einer Enthaltung für Folgegeben entfielen 17
der 19 Stimmen auf CVP-Mitglieder, die anderen beiden Stimmen waren EVP-
Mitgliedern zuzuschreiben. 44

Partis, associations et groupes d'intérêt

Partis

Grands partis

Ende Juni hielt die SVP eine Delegiertenversammlung in Liestal (BL) ab. Die Delegierten
hiessen die Lancierung der „Ausschaffungsinitiative“ mit 362 zu Null Stimmen gut. Die
Initiative fordert das Verfallen des Aufenthaltsrechts von Ausländern, wenn diese wegen
Delikten wie vorsätzlicher Tötung, Vergewaltigung, Raub oder Einbruch verurteilt
werden. Aber auch bereits ein missbräuchlicher Bezug von Sozialhilfe oder von
Leistungen der Sozialversicherungen soll zur Ausschaffung führen. Zudem beschlossen
die Delegierten, die Unterschriftensammlung für die Minarettverbotsinitiative eines
Komitees um SVP-Nationalrat Ulrich Schlüer (ZH) zu unterstützen. 45

INITIATIVE POPULAIRE
DATE: 02.07.2007
SABINE HOHL

Partis de gauche et partis écologiques

An ihrer Delegiertenversammlung im Oktober in Bern beschlossen die Grünliberalen
einstimmig die Nein-Parole zur Anti-Minarett-Initiative. Zur Vorlage über die
Spezialfinanzierung des Luftverkehrs sagten die Grünliberalen Ja. Gleichzeitig forderten
sie aber als längerfristiges Ziel eine internationale Besteuerung der Treibstoffe.
Gespalten waren die Delegierten bei der GSoA-Initiative für ein Verbot von
Kriegsmaterialexporten. Es wurde mit 43 zu 41 Stimmen Stimmfreigabe beschlossen. 46

PRISE DE POSITION ET MOTS D’ORDRE
DATE: 26.10.2009
SABINE HOHL

Partis conservateur et de droite

Im Juni gab der Vorstand der EVP bekannt, dass er die Minarettverbotsinitiative
einstimmig ablehne. 47

PRISE DE POSITION ET MOTS D’ORDRE
DATE: 18.06.2007
SABINE HOHL

Am 20. Juni fand eine Delegiertenversammlung der EVP in Winterthur (ZH) statt, an der
die Ja-Parole zum Verzicht auf die Einführung der allgemeinen Volksinitiative und die
Nein-Parole zur Anti-Minarett-Initiative beschlossen wurden. 48

PRISE DE POSITION ET MOTS D’ORDRE
DATE: 20.06.2009
SABINE HOHL

Am 17. Oktober fand eine Delegiertenversammlung der EDU in Liestal (BL) statt. An
dieser empfahlen die Delegierten die Anti-Minarett-Initiative einstimmig zur
Annahme. Zur Vorlage über die Spezialfinanzierung des Luftverkehrs wurde ebenfalls
die Ja-Parole beschlossen, abgelehnt wurde dagegen die GSoA-Initiative für ein Verbot
von Kriegsmaterialexporten. 49

AUTRE
DATE: 17.10.2009
SABINE HOHL
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